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Soziale Dienste
Kirchliche Sozialstation
Stutensee-Weingarten e.V.
Zentrale: Bahnhofstr. 11, 76297 Stutensee, 07244/94111 
Pflegeberatung und -organisation, Tel. 07244/94111
Pflegeüberleitung Krankenhaus, Tel. 0160/96652010
Pflegenotruf (24 Stunden), Tel. 01727/210078

Sozialpsychiatrischer Dienst 
mit verschiedenen Gruppenangeboten Stutensee, Bahnhofstr. 24, 
76297 Stutensee-Blankenloch, Tel. 07252/58690-0, 
E-Mail: stutensee@diakonie-laka.de, Termine oder Hausbesuche 
nach Vereinbarung

Offene Sprechstunde der Psychologischen Beratungsstelle
Jeweils am 4. Dienstag eines Monats zwischen 15:00 und 17:00 Uhr
Ort: Familienzentrum „Allerdings“, Bahnhofstraße 3, Weingarten
Tel. 0721/936-67050
Mail: pb.karlsruhe@landratsamt-karlsruhe.de
www.landkreis-karlsruhe.de 

APL-Pflegeservice, Pflege-Hotline, 0175/8066219
rund um die Uhr, auch sonn- und feiertags

SenioAKTIV mobile Pflege GmbH, Tel. 07244/7411189
Telefonseelsorge, 0800/1110111
rund um die Uhr, kostenfrei 0800/1110222

AWO Weingarten
Tel. 07244/7054100,
Jöhlingen Walzbachtal
Pflegeberatung. Tel. 07203/3460144 – Mobil: 0162/2511212

DRK Bereitschaftsdienst für alle Belange innerhalb des Aufgabenbe-
reichs (rund um die Uhr) Tel. 0800/1000178

Bürger helfen Bürgern e.V. Bürgergenossenschaft Weingarten
Tel. 0176/43514043 
oder info@buergergenossenschaft-weingarten.de

Krankentransporte Knoll, Tel. 07244/6098989

Fachstelle Sucht bwlv Bruchsal
Hildastr. 1, 76646 Bruchsal, Tel. 07251/9323840
E-Mail: fs-bruchsal@bw-lv.de
Öffnungszeiten: Mo.   9 Uhr - 12 Uhr und 14 Uhr - 18 Uhr; Di.     9 Uhr - 12 Uhr und  
14 Uhr - 16:30 Uhr; Mi.    14 Uhr - 16:30 Uhr; Do.   9 Uhr - 13 Uhr und 14 Uhr - 16:30 
Uhr; Fr.     9 Uhr - 12 Uhr; Gesprächstermine nach telefonischer Vereinbarung, 
außer: offene Sprechstunde Drogen: Mo. 15:30 - 18 Uhr und Do. 10  - 13 Uhr.
Außensprechzeit des Pflegestützpunktes Stutensee im Rathaus Weingarten
Jeden 1. und 3. Montag im Monat, nach vorh. tel. Anmeldung
Terminvereinbarung unter: 0721/93671680, Besprechungsraum EG

Soziale Dienste
Hospiz- und Palliativzentrum „ Arista“, Pforzheimer Str. 33a-c,
76275 Ettlingen, Telefon 07243/9454-277 - Fax 07243/9454-266

Hospiz Telefon Arista
Jederzeit erreichbare, kostenfreie, neutrale Beratung und Information Tele-
fonnummer 07243/9454277, info@hospiz-telefon.de – www.hospiz-telefon.de
Frauenhäuser im Landkreis Karlsruhe „Geschütztes Wohnen“ 
Telefon 07251/7130324 

Beratungsstelle „Libelle“ für Menschen, die häusliche Gewalt erleben 
Telefon 07251/7130323 , Prinz-Wilhelm-Straße 3, Bruchsal

Schuldnerberatung Landratsamt Karlsruhe 
Schulden? Wir beraten Sie kostenfrei - Telefon: 0721/936-66190 
E-Mail: schuldnerberatung@landratsamt-karlsruhe.de

Störungen
Strom: 0800/3629477
Netzdefekt Straßenbeleuchtung: 0171/3011416
Gas: 0180/2056229
Kabelfernsehnetz rund um die Uhr: 0180/6888150
Wassermeister: 0171/7732181 - nur in Notfällen!
Bauhofleiter: 0171/3011416 - nur in Notfällen!

Notrufe
Notruf/Polizei ....................................................................................... 110
Feuerwehr/Rettungsdienst (europäische Notrufnummer) ........ 112 
ADAC-Notruf Karlsruhe ................................................ 0721/816666
(täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr)
Polizeiposten Weingarten .......................................................... 2347
Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ........................0721/96718-0
(Überfall / Verkehrsunfall)

Ärztliche Notfalldienste
Rettungsleitstelle Karlsruhe (Krankentransport) ................ ..19222
DRK - Vermittlung Zahnärztlicher  Notdienst  
(an allen Wochenenden und Feiertagen) ........................... 01806112112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Augenärztlicher Notfalldienst: 01806/072500
Notfallpraxis Karlsruhe (Erwachsene)
neuer Standort: Städtisches Klinikum Karlsruhe, Franz-Lust-Str. 31 
(gegenüber Haltestelle Knielinger Allee) 76185 Karlsruhe  
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 8 - 22 Uhr, 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19 - 22 Uhr, 
Mittwoch 13 -22 Uhr, Freitag 16 - 22 Uhr
Kinder- und Jugend-Notfallpraxis Karlsruhe
Knielinger Allee 101, 76133 Karlsruhe 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19 - 22 Uhr, Mittwoch 13 - 22 Uhr, 
Freitag 17 - 22 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 8 - 22 Uhr.  
Rufnummer des kinderärztlichen Notfalldienstes: 01806/072100
Notfallpraxis Bretten
an der Rechbergklinik, Virchowstr. 15, 75015 Bretten 
Samstag, Sonntag, Feiertag 8 - 23 Uhr, 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 19 - 23 Uhr 
Mittwoch 13 - 23 Uhr.
Notfallpraxis Bruchsal
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal, Gutleutstraße 1-14
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 19 bis 24 Uhr
Mittwoch von 13 bis 24 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10 bis 24 Uhr

Apothekenbereitschaftsdienst
Dienstbereite Apotheken:
Nacht- und Wochenenddienst 
von Samstag, 06.02.2021 bis Freitag, 12.02.2021
Samstag, 06.02.: Viktoria-Apotheke, Prinz-Wilhelm-Str. 1, Bruchsal, 
Tel. 07251/82077   
Sonntag, 07.02.: Blumen-Apotheke, Hauptstr. 109, Blankenloch, 
Tel. 07244/93493
Montag, 08.02.: VitalWelt Apotheke im Kraichgau-Center, Pforzheimer 
Str. 46, Bretten, Tel. 07252/965630
Dienstag, 09.02.: Stutensee-Apotheke, Hauptstr. 216a, Blankenloch, 
Tel. 07244/91670         
Mittwoch, 10.02.: Central-Apotheke, Bahnhofstr. 3, Bruchsal, 
Tel. 07251/17480                   
Donnerstag, 11.02.: Via Apotheke, Berliner Allee 42, Friedrichstal, 
Tel. 07249/9131390               
Freitag, 12.02.: Da Vinci Apotheke im Postcenter, Luisenstr. 10, Bruchsal, 
Tel. 07251/5050880
Mittwochnachmittag: Via-Apotheke, Kanalstr. 39, Weingarten, 
Tel. 07244/70770 und Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstr. 125, Weingarten, 
Tel. 07244/704140
Weitere notdienstbereite Apotheken in der Umgebung von Weingarten 
können auch im Internet unter dem Apotheken-Notdienstportal der Lan-
desapothekenkammer Baden-Württemberg unter www.lak-bw.de/ abge-
rufen werden.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Städtisches Klinikum Karlsruhe, Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschirurgie, Moltkestr. 120,
76133 Karlsruhe, Tel. 0721/9744233
täglich von 20:00 Uhr bis 08.00 Uhr des Folgetages sowie
samstags, sonn- und feiertags von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Tierärztlicher Notfalldienst
Tierärztlicher Notdienst an Wochenenden und an 
Feiertagen für Karlsruhe und Umgebung: 
Zentrale Rufnummer Tel. 0721/495566 (automatische Ansage).
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Halten Sie Abstand (min. 1,5 Meter) 
Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. 

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände. 
Lüften Sie regelmäßig. 
Reduzieren Sie Ihre Kontakte & Reisen auf das Nötigste.

      Bitte achten Sie auf die gültigen Vorgaben.  

Helfen Sie mit! Achten Sie
auf sich und andere - halten
Sie sich an die Corona-
Schutzmaßnahmen. 

Ordnungsamt Gemeinde Weingarten: 07244 -702013
Telefonhotline Landesgesundheitsamt: 0711 904 39555
Infotelefon Stadt- und Landkreis Karlsruhe: 0721 133 3333
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Einheitliche Behördennummer: 115

Hier finden Sie wichtige Telefonnummern:

Q
uelle: B

undesregierung

Information zur 
Corona-Schutzimpfung

Die Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung ist über folgende 
Kanäle möglich:

www.impfterminservice.de

App: 116 117

Telefonhotline: 116 117

Für Gehörlose Menschen ist Videotelefonie über die Homepage 
des Sozialministeriums geplant.

Weitere Informationen zur Impfung finden Sie zum Beispiel 
online unter corona.karlsruhe.de

Impfhotline im Rathaus
Sie haben keine Verwandten oder Bekannten, die Ihnen bei der 
Terminvereinbarung oder beim Transport zu den Impfzentren 
helfen können? 
Die Gemeindeverwaltung steht Ihnen gerne in Zusammenarbeit 
mit dem Ortsseniorenrat behilflich zur Seite. Sie können sich an 
folgende Telefonnummer im Rathaus wenden:

  07244/702077   

Wir sind zu den üblichen Öffnungszeiten 
des Hauptamtes für Sie erreichbar. 

ALLTAGSMASKE
(bzw. medizinische Maske)
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Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  
 
Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

   

+

Ausgangsbeschränkungen
Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:
 
Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.
• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.
• Wahlkampfaktivitäten, wie Verteilung von Flyern, 
   Plakatierungen oder Informationsstände nach 
   behördlicher Genehmigung möglich.

   

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft 
   ausschließlich alleine, mit Angehörigen des 
   eigenen Haushalts und mit einer weiteren, 
   nicht im selben Haushalt lebenden Person. 
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
• Behördengänge
• Blutspendetermine
 

• Kitas bleiben geschlossen.    
• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.
   Versorgung der Schüler*innen mit Lern-
   material durch die Lehrer*innen. 
• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht
   an allen weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. 
   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 
   vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. (Ausnahme für berufliche 
   Ausbildungszwecke und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung

Erweiterte Maskenpflicht ab 25.1.
Ab dem 25. Januar muss in folgenden Bereichen 
eine medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatz-
   orten 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung
 
Zugelassen sind:

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) 
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

   

NEU

Einzelhandel
Der Einzelhandel schließt bis zum 14. Februar. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 
täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie auf
» Baden-Württemberg.de

Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Abholangebote (Click & Collect) 
   anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für 
   die Abholung vereinbart werden. Die Hygiene-
   konzepte vor Ort müssen eingehalten und 
   Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
   arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
   Waren verkaufen, wenn die Produkte für
   den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.
   Sollte das Sortiment der verbotenen
   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
   einer räumlichen Abtrennung lediglich die
   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel). 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.
 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich. 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes. 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen, 
   sofern nicht online auch in Präsenz 
   durchführbar. 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

 
Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in besonderen
      Härtefällen



Turmberg-Rundschau | Nr. 5 | 04.02.2021

Aktuelles aus Weingarten - CORONA | 5

Dienstleistungen
Geschlossen:
 Friseurbetriebe/Barbershops
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 
den Bereichen:
 Ergotherapie
 Fußpflege/Podologie
 Logopädie
 Physiotherapie
 Rehasport
Außerdem wieder geöffnet:
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
       zur Tierpflege. Das Tier muss kontaktarm 
       und innerhalb eines definierten Zeitfensters
       übergeben werden.
 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten*innen
   und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Veranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen im 

öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit und 
   Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen,
   sowie dazugehörige Unterschriften-
   sammlungen. 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021 

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller Art 
bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung 
   (bis 20 Uhr) oder Lieferung.
• Kein Ausschank und Verzehr von alkoholischen 
   Getränken im öffentlichen Raum.
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

NEU

NEU

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers (Publikumsverkehr)
 Ausflugsschiffe
 Bibliotheken und Archive (Abholangebote
    möglich)
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Museen und Ausstellungen
 Opern
 Spielbanken- und hallen
 Theater
 Tierparks
 Volksfeste o.ä.
 Wettannahmestellen
 Zirkusse
 Zoologische und botanische Gärten

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer.
• Tragen von medizinischen Masken.
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr als
   10 Personen mindestens zwei Werktage zuvor
   bei den zuständigen Behörden vor Ort. 
• Kein Gemeindegesang. 

Sport
Für Sport und Bewegung im öffentlichen Raum 
gilt die Regelung: Ein Haushalt plus eine 
weitere Person, die nicht zum Haushalt 
gehört. Kinder bis 14 Jahren werden dabei 
nicht mitgezählt. Für Sport auf weitläufigen 
öffentlichen oder privaten Sportanlagen, ist 
dagegen nur entweder alleine, zu Zweit oder 
mit den Angehörigen des eigenen Haushalts 
möglich.  
 
Alle weiteren öffentlichen und privaten 
Sportstätten sind für den Publikumsverkehr 
geschlossen:
 Fitnessstudios aller Art
 Schwimm- und Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Tanz- und Balettschulen
 Thermen und Saunen
 Vereinssportstätten
 Wettkampf-, Mannschafts- und
  Kontaktsportstätten
 Yogastudios

Für Schulsport und Studienbetrieb dürfen die
Einrichtungen geöffnet werden.

Weitläufige Anlagen im Freien geöffnet:
 Golfplätze
 Hundesportplätze
 Reitanlagen
 Tennisplätze
 Modellflugplätze

Die Benutzung der Umkleiden oder Aufenthalts-
räume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. Abstand

halten
Hygiene

praktizieren
Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. Januar bis 14. Februar 2021

Stand: 26.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

NEU
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Aktuelles aus Weingarten

Baumpflege im Ort
Derzeit fallen sie auf im Straßenbild: Männer des Bauhofs mit Hubsteiger und Motor-
säge. Denn eine ganz wichtige Arbeit während der Winterzeit ist die Pflege der Bäume 
im öffentlichen Raum. 

Mit Hubsteiger und Motorsäge
„Meine Mitarbeiter schneiden im ganzen Ort an allen Stellen, wo Bedarf ist, abgestor-
bene Äste, die herunterzufallen drohen“, sagt Bauhofleiter Dirk Pfirrmann. 

Verkehrssicherungspflicht und Klimaschutz
Zum einen dient das der Verkehrssicherungspflicht. Der Klimawandel bringt immer 
öfter heiße trockene Sommer, die den Bäumen schwer zusetzen, so dass häufiger Äste 
dürr werden. Kommen dann, ebenfalls durch den Wandel bedingt, öfter starke Winde 
oder Stürme dazu, brechen diese geschädigten Äste leicht ab und könnten Fußgän-
ger verletzen oder sonstige Schäden anrichten. Deshalb ist es besser, sie kontrolliert 
zu entfernen. Der zweite Grund ist, den Baum gesund zu halten und ihn von unnö-
tigem Ballast zu befreien. Nur so kann er neu austreiben, frische Blätter und wieder 
eine dichte Krone entwickeln. Denn Bäume bewirken, Feinstaub aus der Luft heraus-
zufiltern und zu binden und sie kühlen über die Blattverdunstung das Kleinklima. Eine 
baumbestandene Straße wirkt wesentlich angenehmer als eine ohne Grün. 

Baumschnitt wird wieder verwendet
Die abgeschnittenen Äste werden gesammelt und im gemeindeeigenen Häcksler 
verarbeitet, um an geeigneter Stelle als Bodendeckmaterial oder in anderer Funktion wieder verwendet zu werden.

Die Arbeit wird uns noch einige Tage beschäftigen, sagt Dirk Pfirrmann.  Wir sind mal hier und mal dort. Sollte es notwendig werden, einen Abschnitt 
kurzfristig abzusperren, bitten wir Anwohner und Passanten um Verständnis.

Der Bücherschrank hat einen neuen Paten
Seit 2015 steht der Bücherschrank im öffentlichen Raum, an zentraler Stelle, nicht verschlossen 
und jederzeit zugänglich. Eingebracht hatte die Idee damals die Bürgerstiftung unter Vorsitz von 
Professor Peter Henning, finanziert wurde er aus Spenden der Volksbank Stutensee-Weingar-
ten, der Gemeinde Weingarten und der Bürgerstiftung.  Nach Meinung ihrer Begründer sollte er 
neben dem Tausch von Büchern auch als Treffpunkt dienen, als Ort der Begegnung. Und nach 
ihrer Beobachtung hat sich die Sache gut bewährt. Aber, wie jede anspruchsvolle Sache, die gut 
bleiben soll, muss auch dieser Schrank gepflegt werden. Es muss eine Person zuständig sein, sich 
verantwortlich fühlen und sich zuverlässig darum kümmern.

Auf Ute Wilderer folgt Eberhard Blauth
Zuerst übernahm Ute Wilderer dieses Ehrenamt und betreute den Schrank einige Jahre. Nun 
ging das Amt in die Hände von Eberhard Blauth über, der bereits im Vorfeld großes Interesse 
an dieser Aufgabe gezeigt hatte. Mit Freude hatte er bereits in der Vergangenheit Bücher ein-
gestellt, von denen er glaubte, dass sie auch von anderen Menschen gern gelesen würden und 
für diese bereichernd sein könnten. Das ist natürlich eine persönliche Auswahl, aber gerade in 
dieser Vielfalt der Geschmäcker, darin, dass jeder einstellen darf, was ihm persönlich gefällt, liegt 
der Reiz des Schrankes. Allerdings verhält es sich tatsächlich so, dass relativ häufig Bücher ent-
nommen werden müssen, damit der Schrank übersichtlich bleibt.

Entnahme ist nötig, um Platz zu schaffen
Diese Auswahl unterliegt bestimmten Kriterien, die darzustellen dem neuen Bücherpaten wich-
tig ist. Zuerst werden beschädigte oder verschmutzte Bücher entfernt, was bisher allerdings er-
freulicherweise wenig nötig war. Dann werden Zeitschriften aller Art entfernt, denn der Platz 
soll Büchern vorbehalten bleiben. Auch von englischsprachiger Literatur wird nicht erwartet, 

dass sie auf breites Interesse stößt. Nicht in einen öffentlichen Bücherschrank gehören veraltete Lexika und Schulbücher, ebenso Videokassetten. Eine 
persönliche Wertung wird dabei nicht vorgenommen. Eberhard Blauth formuliert das so: „Da dürfen süffige Liebesromane neben anspruchsvollen 
Sachbüchern und klassische Literatur neben reißerischen Krimis stehen“. Ausnahmen wären Bücher mit Inhalten, die eindeutig gegen unsere freiheit-
liche demokratische Grundordnung verstoßen oder sonst irgendwie öffentliches Ärgernis hervorrufen könnten. Seiner Meinung nach soll und darf der 
Bücherschrank das Spektrum an Büchern widerspiegeln, die von den Bürgerinnen und Bürgern gelesen und als lesenswert weitergegeben werden.

Einstellen bedarf einer Wertschätzung
Bei einem Schrank, dessen Sinn der Tausch ist, geht es auch um Geben und Nehmen. Wenn langfristig mehr Bücher eingestellt als entnommen wer-
den, müsste notwendigerweise immer wieder eine Auswahl getroffen werden. Aber welche sollen entfernt werden? Nach welchen Kriterien? Darum 
bittet Blauth die Nutzer, die Bücher einstellen, auch welche mitzunehmen. Und wenn tatsächlich kein Platz mehr ist, eben ein anderes Mal wieder-
zukommen. Und noch ein Anliegen beschäftigt den neuen Bücherpaten: Die Art und Weise, wie Bücher eingestellt werden. Öfters werden sie kreuz 
und quer einfach ungeordnet hineingelegt, um nicht zu sagen hineingestopft. Das ist kein Umgang mit Dingen, die anderen Menschen doch Freude 
machen sollen.
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Notbetreuung in der Schule und im Hort
Seit Wochen bereits ist die Gemeinde im Lockdown, sind Geschäfte 
geschlossen, herrscht Ausgangssperre und auch die Grundschule 
ist – mit Ausnahme einer Notbetreuung – geschlossen. Nur in der 
Gemeinschaftsschule gibt es für die Abschlussklassen teilweise Prä-
senzunterricht. Wie wirkt sich das auf den Unterricht, den Lernstoff 
und die Betreuung der Kinder aus? 

Die Notbetreuung ist für diejenigen Kinder gedacht, die zwar zu 
Hause bleiben sollten, aber zu Hause nicht betreut werden können, 
weil die Eltern zur Arbeit gehen oder mit Homeoffice beschäftigt 
sind. Darum bietet die Gemeinde als Schulträger diese Ersatzbetreu-
ung an.

Dasselbe gilt für die Kindergärten, die aber unter kirchlicher oder 
anderer nicht kommunaler Trägerschaft stehen. Auch diese Träger 
leisten für solche Kinder eine Notbetreuung, wobei immer wieder 
darum gebeten wird, die Dringlichkeit der Inanspruchnahme zu 
prüfen.  Ein Nachweis wird von den Eltern mittlerweile nicht mehr 
verlangt. 

Allerdings sollten nur Eltern, die in ihrem Beruf unabkömmlich sind, 
ihre Kinder zur Schule schicken. Darum kommen morgens ab 7.50 
Uhr zurzeit nur 50 Kinder ins Schulgebäude und bleiben dort bis 13 
Uhr. Manche Lehrkräfte erteilen dort Präsenzunterricht, teilweise 
sind auch FSJler anwesend, aber die überwiegende Anzahl von Leh-
rern arbeitet vom   häuslichen Arbeitszimmer aus, wo sie auch das 
entsprechende Equipment zur Verfügung haben. Sie erstellen nicht 
nur Aufgabenpakete und Arbeitsblätter, die sie den Kindern entwe-
der zukommen lassen oder digital übermitteln, sondern sie erteilen 
auch online-Unterricht. Das ist der besonders schwierige Part, der 
viele Lehrkräfte an die Grenzen ihrer Kräfte bringt. 

Nach 13 Uhr verlassen die Schulkinder die Schule und gehen in die 
Schulkindbetreuung (Bahnhofstraße Nr. 3 und Nr. 7). Bis maximal 16 

Uhr bleiben sie dort, aber innerhalb ihrer Klassenstufen zusammen, 
um eine Durchmischung zu vermeiden.  Alle vier Klassenstufen hal-
ten sich in separaten Räumen auf. Für knapp 30 Kinder wird täglich 
Essen bestellt, das der Caterer liefert.

„Es handelt sich bis auf fünf Kinder nahezu identisch um dieselben, 
die auch sonst die Schulkindbetreuung wahrnehmen“, berichtet Hei-
ke Jung vom Rathaus. 

Die Zeitgestaltung ist mit der Ferienbetreuung nicht vergleichbar. 
Der Nachmittag sieht derart aus, dass die Schülerinnen und Schü-
ler während der Betreuungszeit ihre Aufgabenpakete und Hausauf-
gaben erledigen, aber danach noch ausreichend Zeit für Spiel und 
Bewegung im Schulhof haben, bis sie um spätestens 16 Uhr nach 
Hause gehen.

Die Forscherecke im Hort an der Schule.

Amtliche Bekanntmachungen

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021
Die vom Gemeinderat in der Nachtragshaushaltssatzung vom 24.08.2020 
für das Kalenderjahr 2020 festgesetzten Hebesätze für die Grundsteuer von

- 330 v.H. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)
und
- 340 v.H. für die Grundstücke (Grundsteuer B)

gelten, da die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 noch nicht erlassen ist, 
gemäß § 83 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) fort. Die Nachtragshaushaltssatzung für das Kalenderjahr 2020 
wurde vom Gemeinderat am 24.08.2020 in öffentlicher Sitzung beschlossen 
und am 31.08.2020 der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorge-
legt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben unverändert.

1. Steuerfestsetzung
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2021 die gleiche Gr-
undsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird aufgrund von § 27 Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes (GrStG) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 
in derselben Höhe wie für das Jahr 2020 durch öffentliche Bekanntmachung 
festgesetzt. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Dies gilt 
nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht 
eintreten. In diesen Fällen ergeht anknüpfend an den Messbescheid des Fi-
nanzamts ein entsprechender schriftlicher Grundsteuerbescheid.

2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2021 zu den 
Fälligkeitsterminen und mit den Beträgen, die sich aus dem letzten schrift-
lichen Grundsteuerbescheid vor Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
ergeben, auf eines der in diesem Bescheid angegebenen Bankkonten der 
Gemeindekasse zu überweisen oder einzuzahlen.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzu-
ng kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
Widerspruch bei der Gemeinde Weingarten (Baden), Marktplatz 2, 76356 
Weingarten (Baden) erhoben werden.

4. Hinweise
Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO). Dies bedeutet, dass angeforderte 
Beträge auch bei Einlegung eines Widerspruchs fristgerecht zu entrichten 
sind. Bei verspäteter Zahlung treten Säumnis- und Vollstreckungsfolgen ein.

Weingarten (Baden), den 11.01.2021
Eric Bänziger
Bürgermeister
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  Gemeinde Weingarten (Baden)

E i n l a d u n g
zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik

der Gemeinde Weingarten (Baden) am
Montag, den 08.02.2021, 18:30 Uhr

in der Walzbachhalle, Weingarten (Baden)

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1  Behandlung folgender Bauanträge und Bauvoranfragen

1.1  Abbruch der bestehenden Scheune und Neubau eines 
Doppelhauses, Burgstraße 2; h i e r: Antrag auf Bauge-
nehmigung im vereinfachten Verfahren

1.2  Neubau einer Ausstellungshalle nach genehmigter 
Bauvoranfrage, Werner-von-Siemens-Straße 15; 

  h i e r: Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten 
Verfahren

1.3  Abbruch Produktionshalle und Neubau eingeschossige 
Produktionshalle inklusive Tanklager für Bindemittel / 
Nutzungsänderung Lager zu Produktion, Werner-Sie-
mens-Straße 1; h i e r: - Antrag auf Abbruch - Antrag auf 
Baugenehmigung - Antrag auf Nutzungsänderung

1.4  Neubau einer Doppelhaushälfte mit Carport, Silcher-
straße 18/1; h i e r: Antrag auf Befreiung

1.5 Aufstellung eines Bauwagens, Gewann Ochsensteige; 
 h i e r: Antrag auf Baugenehmigung

1.6 Neubau eines Einfamilienhauses, Paulusstraße 25; 
 h i e r: Bauvoranfrage

1.7  Neubau eines Einfamilienhauses nach positiver Bau-
voranfrage, Kirchbergstraße 18; 

  h i e r: Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten 
Verfahren

1.8  Erweiterung eines Mehrfamilienhauses um 1 Wohneinheit / 
Umnutzung der Garage zu Wohnraum, Burgstraße 104; 

 h i e r: Bauvoranfrage

2  Informationen der Verwaltung einschließlich der 
Beantwortung der Fragen aus vorangegangenen 
Sitzungen sowie Anfragen und Anregungen der Ge-
meinderäte

3  Bekanntgabe der Niederschrift der öffentlichen Sit-
zung des Ausschusses für Umwelt und Technik von der 
letzten Sitzung (siehe Anlage)

Weingarten (Baden), 29.01.2021
Eric Bänziger
Bürgermeister

                                                      

                           Einladung zur Waldbegehung  
                        am Samstag, 18. Juli 2020 
 
 

 
Liebe Bürger und Bürgerinnen, 

wir laden Sie herzlich zur diesjährigen Waldbegehung am 
 

Samstag, den 18. Juli 2020 
um 09.00 Uhr (Treffpunkt: Saatschulhütte) ein. 

 
 

Nach einem kleinen Imbiss an der Saatschulhütte starten wir zu unserer Waldbegehung, 
wo der Fokus in diesem Jahr auf den „Neuen Forstkulturen im Niederwald“ liegt.

 
Wir bitten festes Schuhwerk zu tragen, da wir auch abseits der Fahrwege laufen, 

geplantes Ende der Begehung ist um 12:00 Uhr. 
 

Unterwegs können bei Interesse gerne noch weitere Punkte im Wald  
angesprochen werden. 

 
Aufgrund der Corona Verordnung und der damit verbundenen Abstandsregel, haben 

wir eine max. Teilnehmerzahl und bitten daher um vorherige Anmeldung bei Fr. Windbiel
bis spätestens 13.07.2020. 

 
Telefon: 07244/7020-11 

E-Mail: m.windbiel@weingarten-baden.de 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Eric Bänziger 
Bürgermeister 
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Grundsteuer und Gewerbesteuer sind fällig
Auf die Fälligkeit folgender Forderungen wird hingewiesen:

Grundsteuer:           1. Rate 2021 fällig am 15.02.2020
Gewerbesteuer:       1. Rate 2021 fällig am 15.02.2020

Informationen für Scheck- und Barzahler
Bei Zahlungsverzug entfällt die Karenzzeit von 3 Tagen für Bar- und 
Scheckzahlungen.

Information über Mahngebühren
Die Mindestmahngebühr beträgt 4 €.

Information über Säumniszuschläge
Bei Zahlung nach Ablauf der Karenzzeit von 3 Tagen (gilt nicht für Bar- 
und Scheckzahler) sind je angefangener Monat der Säumnis, ab dem 
Fälligkeitstag, 1 % des rückständigen auf 50 € nach unten abgerundeten 
Steuerbetrages, zu entrichten. Der Säumniszuschlag entsteht Kraft 
Gesetzes, unabhängig davon, ob die rückständige Forderung angemahnt 
wurde oder nicht.
________________________________________________________

Wahlhelfer für die Landtagswahl am 14.03.2021 gesucht
Die Gemeinde Weingarten (Baden) möchte allen Interessierten die 
Möglichkeit bieten, aktiv an der Landtagswahl mitzuarbeiten. Es werden 
für den Wahldienst am Sonntag von 08.00 – 18.00 Uhr noch Wahlhelfer 
in den Urnen- und Briefwahlbezirken gesucht. Die Tätigkeit wird in zwei 
Schichten ausgeübt, wobei es eine Vormittags- und Nachmittagsschicht 
gibt. Zur Auszählung ab 18.00 Uhr müssen dann wieder alle Wahlhelfer 
anwesend sein. Die Vergütung erfolgt nach der Satzung für ehrenamtliche 

Tätigkeit, d.h. 10 € je Stunde. Dies entspricht in den Briefwahlbezirken 40 € 
und in den Urnenwahlbezirken 60 € Vergütung. Vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie werden entsprechende Hygienemaßnahmen getroffen, 
u.a. erhält jeder Wahlhelfer zum Schutz FFP2-Masken.

Falls Sie sich angesprochen fühlen und mindestens 18 Jahre alt sind oder 
noch Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne an das Wahlamt, Frau 
Gaum, Tel.: 07244/70 20 60 bzw. E-Mail: u.gaum@weingarten-baden.de. Wir 
freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Gemeindebibliothek

Abhol- und Lieferservice der Gemeindebibliothek

Liebe Leserinnen und Leser,
zusätzlich zu unserem digitalen Angebot Onleihe „eBooks&more“ bieten 
wir zur Zeit einen Abhol- und Lieferservice.

Die Lieferung erfolgt immer dienstags zwischen 11 und 12 Uhr oder
16 und 17 Uhr.

Eine Abholung vorbestellter Medien oder die Rückgabe ohne Ausleihe ist
kontaktlos möglich samstags zwischen 10 und 12 Uhr an der 
Gemeindebibliothek am Rathausplatz.

Bitte senden Sie uns bei Bedarf eine E-Mail an 
bibliothek@weingarten-baden.de oder 
sprechen Sie auf den Anrufbeantworter (Tel. 6088960)

Folgende Angaben benötigen wir:
· Name
· Leseausweisnummer
· Telefonnummer oder Email-Adresse
· max. 10 Medienwünsche
· Terminwunsch

Für die Auswahl der Medien gehen Sie einfach über unsere homepage 
bib.weingarten-baden.de auf den Online-Katalog.

Die Medien werden dann, wenn sie verfügbar sind, nach Absprache 
entweder zu Ihnen gebracht oder zur Abholung bereitgestellt. Für die 
kontaktlose Rückgabe Ihrer entliehenen Medien stellen wir samstags zusätz-
lich einen Tisch auf.
Wir hoffen, Ihnen damit in dieser schwierigen Zeit ein wenig entgegen 
zu kommen und freuen uns, wenn wir Sie bald wieder gesund bei uns 
begrüßen dürfen.

Ihr Team von der Gemeindebibliothek

Ortsseniorenrat

„Durchschaut“ – ein Film deckt auf

Nicht immer sind falsche Polizisten so leicht 
zu erkennen – deshalb versuchen Betrüger 
auch immer wieder, (zu) gutgläubige, ganz 
besonders ältere Menschen um ihr Erspartes, 
ihren Schmuck oder noch mehr zu bringen. 
Auch wenn wir Ihnen derzeit leider keine 
„echten“ Vorträge anbieten können, wollen 
wir Sie gemeinsam mit anderen Institutionen 
informieren. Deshalb weisen wir Sie gerne auf 
folgendes Angebot hin:

„Durchschaut“ – ein Film deckt auf
Eine Informationsveranstaltung zum Kriminalitätsphänomen der „falschen 
Polizeibeamten“ des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des 
Landesseniorenrats Baden-Württemberg e.V.

  Gemeinde Weingarten (Baden)

E i n l a d u n g
zur Sitzung des Verwaltungsausschusses
der Gemeinde Weingarten (Baden) am
Dienstag, den 09.02.2021, 18:30 Uhr

in der Walzbachhalle, Weingarten (Baden)

Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1  Antrag der CDU-Fraktion vom 17.10.2020; h i e r: Antrag auf 
 Einführung einer Bürgermedaille in Bronze VORBERATUNG

2  Antrag der CDU-Fraktion vom 26.11.2020; h i e r: Einrichtung eines 
Sonderfonds für die Weingartner Vereine VORBERATUNG

3  Antrag der CDU-Fraktion vom 02.12.2020; h i e r: Zufügen eines 
spezifischen Zusatzes zum Gemeindenamen VORBERATUNG

4  Pandemiebedingte Schließung der Kinderbetreuungseinrichtun-
gen; h i e r: Aussetzung und Erlass der Elternbeiträge

5  Informationen des Bürgermeisters einschließlich der Beantwor-
tung der Fragen aus vorangegangenen Sitzungen sowie Anfragen 
und Anregungen der Gemeinderäte

Weingarten (Baden), 01.02.2021
Eric Bänziger
Bürgermeister

                                                      

                           Einladung zur Waldbegehung  
                        am Samstag, 18. Juli 2020 
 
 

 
Liebe Bürger und Bürgerinnen, 

wir laden Sie herzlich zur diesjährigen Waldbegehung am 
 

Samstag, den 18. Juli 2020 
um 09.00 Uhr (Treffpunkt: Saatschulhütte) ein. 

 
 

Nach einem kleinen Imbiss an der Saatschulhütte starten wir zu unserer Waldbegehung, 
wo der Fokus in diesem Jahr auf den „Neuen Forstkulturen im Niederwald“ liegt. 

 
Wir bitten festes Schuhwerk zu tragen, da wir auch abseits der Fahrwege laufen, 

geplantes Ende der Begehung ist um 12:00 Uhr. 
 

Unterwegs können bei Interesse gerne noch weitere Punkte im Wald  
angesprochen werden. 

 
Aufgrund der Corona Verordnung und der damit verbundenen Abstandsregel, haben 

wir eine max. Teilnehmerzahl und bitten daher um vorherige Anmeldung bei Fr. Windbiel 
bis spätestens 13.07.2020. 

 
Telefon: 07244/7020-11 

E-Mail: m.windbiel@weingarten-baden.de 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Eric Bänziger 
Bürgermeister 
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Donnerstag, 04. Februar 2021 um 17:00 Uhr oder
Donnerstag, 18. Februar 2021 um 17:00 Uhr

Janina Liedermann vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg und 
Paul Mejzlik vom Polizeipräsidium Aalen stellen den Film „durchschaut“ der 
Polizei BW vor. Der Film entstand in Zusammenarbeit mit der Filmakademie 
Baden-Württemberg und gibt insbesondere Seniorinnen und Senioren 
Einblicke in das Kriminalitätsphänomen „Falscher Polizeibeamter“.

Dabei zeigt er die Vorgehensweise der Täter und gibt auf humorvolle Weise 
nützliche Tipps im Umgang mit verdächtigen Telefonaten.

Anschließend geben Frau Liedermann und Herr Mejzlik einen allgemeinen 
Überblick über Telefonbetrugsmaschen und erläutern mit Beispielen aus 
der Praxis, welche vielfältigen Präventionsmaßnahmen in diesem Bereich 
möglich sind. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!

Aufgrund der pandemischen Situation findet die Veranstaltung online über 
Zoom statt. Wir bieten Ihnen ab 16:30 Uhr einen Technikcheck an. Sie können 
sich dann bereits eher einwählen und testen, ob alles soweit funktioniert.

Bitte nutzen Sie für die Einwahl zur jeweiligen Veranstaltung folgenden Link:

https://us02web.zoom.us/j/87636805818?pwd=dEtSdDFDYjVMU0VPek-
dIT3ZKRUtDUT09

Meeting-ID: 876 3680 5818
Kenncode: 977798
Telefon: 0695 050 2596
Meeting-ID: 876 3680 5818 #
Kenncode: 977798#

Bleiben Sie gesund!

Übersicht über Rahmenbedingungen zu den 
Corona-Impfungen

Wegen der Vielzahl an 
Informationen rund um 
Corona und die angebo-
tenen Impfungen und 
weil nicht alle von uns 
Zugriff auf elektronische 
Medien haben, sehen Sie 
nachstehend einen Extrakt, 
den wir der Homepage des 
Staatsministeriums Baden-
Württemberg entnommen 
haben. Besonders wichtige 
Passagen sind unterstri-
chen, ergänzende Anmerkungen als solche gekennzeichnet.

Wer wird zuerst geimpft?
Es wird schrittweise geimpft: Denn zuerst müssen Menschen geschützt 
werden, die das höchste Risiko haben. Natürlich ist das Ziel, dass nach 
und nach allen Menschen ein gleichberechtigter Zugang zu der Corona-
Schutzimpfung gewähr leistet wird. Priorisiert geimpft werden Bürgerinnen 
und Bürger, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren oder tödli-
chen Krankheitsverlauf oder ein besonders hohes berufliches Risiko haben, 
sich oder schutz bedürftige Personen anzustecken.
Die Coronavirus-Impfverordnung des Bundes führt diejenigen Personen auf, 
die zuerst eine Impfung erhalten sollen.
Die Priorisierung erfolgt in drei Gruppen – untergliedert in die Kategorien 
„höchste Priorität“, „hohe Priorität“ und „erhöhte Priorität“.

Gruppe 1: Personengruppen mit höchster Priorität
Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben.
Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder 
Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder 
gepflegt werden oder tätig sind.
Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder 
pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen.
Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr 
hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind.

Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behan-
deln, betreuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen 
schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht.
Wenn keines der oben genannten Kriterien auf Sie zutrifft, können Sie sich 
in der ersten Gruppe noch nicht impfen lassen. In der ersten Gruppe geht es 
darum, vor allem die am stärksten belasteten Risikogruppen zu schützen.
Anmerkung: Da derzeit nur die erste Gruppe geimpft wird, sind hier keine 
Infos über die Gruppen 2 und 3 aufgeführt.

Wie erfahre ich, dass ich mich impfen lassen kann?
Bürgerinnen und Bürger werden über die Priorisierung, die Möglichkeit und 
die Terminierung der Impfung durch Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise 
über das Landesportal Baden-Württemberg.de informiert. Es wird keine 
personalisierte Einladung erfolgen. Sprechen Sie auch mit Ihrem Hausarzt 
darüber, zu welcher priorisierten Gruppe Sie unter Umständen gehören.
Danach können impfwillige Bürgerinnen und Bürger der priorisierten 
Gruppen einen Termin vereinbaren. Zum vereinbarten Termin finden sich 
die Impfwilligen in dem jeweils regional zuständigen Impfzentrum ein. 
Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen werden über 
mobile Impfteams erreicht.

Warum bekomme ich die Impfung nicht bei meinem Hausarzt?
Es wird zunächst nicht genügend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung 
zur Verfügung stehen. In der ersten Phase werden die Impfungen daher in 
speziell eingerichteten Impfzentren erfolgen, was eine zeitnahe Impfung 
von vielen Menschen und gleichzeitig auch eine bessere Überwachung der 
neuartigen Impfstoffe ermöglicht.
In der zweiten Phase sollen die Impfungen zu einem großen Teil in Arztpraxen 
durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass ausreichend Impfstoffe für 
ein Impfangebot an breitere Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen 
wird und dass ein großer Teil der Impfstoffe unter Standardbedingungen 
gelagert werden kann.

Wo kann ich mich für die Impfung anmelden?
Eine Impfung im Impfzentrum erfolgt nur mit Termin. Bei der 
Terminvereinbarung, telefonisch über eine zentrale Telefonnummer 116 
117, werden Sie an das vom Land beauftragte Callcenter weitergeleitet und 
bekommen dort gleichzeitig die Termine für Erst- und Zweitimpfung im 
selben Impfzentrum. Sie können die Termine auch online über die zentrale 
Anmeldeplattform vereinbaren. Voraussetzung hierfür ist eine eigene 
E-Mail-Adresse und die Möglichkeit eine SMS zu empfangen. 
Bitte buchen Sie bei der Online-Terminvergabe unbedingt Erst- und 
Zweittermin gleichzeitig im selben Impfzentrum! So wird sichergestellt, dass 
die Zeiträume bis zur zweiten Impfung eingehalten werden und Sie zum 
Erst- einen passenden Zweitimpftermin erhalten.

Warum bekomme ich noch keinen Termin?
Da zu Beginn nur eine begrenzte Anzahl von Impfdosen zur Verfügung 
steht, können auch nur entsprechend Termine vergeben werden. Es können 
nur so viele Termine vergeben werden, wie Impfdosen vorhanden sind. Die 
Impfdosen werden erst nach und nach ausgeliefert. … Daher braucht es 
jetzt leider noch etwas Geduld. 
Unterstützen Sie Menschen – etwa Nachbarn oder Angehörige – die 
sich nicht in der Lage sehen, Termine zu vereinbaren. … Aufsuchende 
Impfungen bei pflegebedürftigen Menschen in der eigenen Häuslichkeit 
sind derzeit aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoffs leider 
noch nicht möglich. 

Was muss ich zur Impfung mitbringen?
Bitte bringen Sie zur Impfung Impfpass, Elektronische Gesundheitskarte 
und ein Ausweisdokument (beispielsweise Personalausweis) mit. Eine 
Impfberechtigung (Bescheinigung vom Arzt oder Arbeitgeber) bzw. ärzt-
liche Bescheinigungen etwaiger Vorerkrankungen sind in der ersten Phase 
nicht notwendig.
Als Nachweis für die Anspruchsberechtigung gelten laut Impfverordung: 
der Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis. Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen erhalten ein ärztliches Zeugnis. Kontaktpersonen 
benötigen eine entsprechende Bestätigung der betreuten Person.

Wer übernimmt die Fahrtkosten zum Impfzentrum? Kann ich mit dem 
Taxi kommen?
Die Fahrt zum Impfzentrum muss privat organisiert werden. Die Impfung 
selbst ist kostenlos.
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Standesamtliche Nachrichten

Anmerkung: Aktualisierung vom 29.01. durch folgende gemeinsame Pressemitteilung:
„Krankenkassen und Sozialministerium beschließen Regelung für 
Fahrten in Impfzentren
Die Krankenkassen in Baden-Württemberg und das Ministerium für 
Soziales und Integration einigen sich auf Regelungen für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität, die nicht selbstständig zu einem der Impfzentren 
gelangen können. Demnach kann jeder, der auch heute schon beispiels-
weise Fahrten zum Hausarzt von der Krankenkasse bezahlt bekommt, 
auch für den Weg zum Impfzentrum die Möglichkeit einer sogenannten 
Krankenfahrt nutzen. In diesen Fällen sollte grundsätzlich eine ärztliche 
Verordnung vorliegen, die beim Hausarzt auch telefonisch erfragt werden 
kann. In der ersten Gruppe der Impfberechtigten sind Menschen, die älter 
als 80 Jahre sind.“

Die erweiterte Maskenpflicht gilt auch in allen 
kommunalen Gebäuden
Das Betreten des Rathauses ist bereits seit einigen Monaten nur mit 
Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt – analog zu den Regelungen, die 
unter anderem für den ÖPNV und den Einzelhandel gelten. 
Zum 25. Januar 2021 hat die Landesregierung in der Corona-Verord-
nung die Maskenpflicht verschärft. Die Gemeinde übernimmt diese 
erweiterte Maskenpflicht ebenfalls für die kommunalen Gebäude. 
Das bedeutet, unter anderem das Rathaus und die Gemeinde-
bibliothek dürfen ab sofort nur noch mit einem medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz bzw. mit OP-Maske (DIN EN 14683:2019-10), 
einer FFP2-Maske (DIN EN 149:2001), oder einer vergleichbaren 
KN95/N95-Maske betreten werden. Die Gemeindeverwaltung 
weist an dieser Stelle daraufhin, dass jegliche Masken nur über den 
Restmüll entsorgt werden dürfen. 

Bürgerservice steht zur Verfügung – bitte ver-
einbaren Sie einen Termin 
Wir bieten Ihnen auch weiterhin unseren vollumfänglichen Bürger-
service unter Einhaltung der infektionsschützenden Maßnahmen an. 
Bitte beachten Sie weiterhin: Der Besuch im Rathaus ist nur mit Termin 
möglich. Die aktuell dringend gebotenen Kontaktbeschränkungen 
bitten wir auch hier zu beachten. Das bedeutet: Bitte vereinbaren Sie 
nur einen Termin, wenn es sich um unaufschiebbare, dringende An-
liegen handelt. Wir kümmern uns weiterhin auch gerne um Ihre An-
fragen per Mail oder am Telefon.  Den passenden Ansprechpartner für 
Ihr Thema finden Sie auch online unter der Rubrik Rathaus & Service 
/ Bürgerservice. 

Terminvereinbarung
Sie erreichen unsere Zentrale im Bürgerbüro unter 
der Telefonnummer 07244 7020-0 oder 
per E-Mail: buergerbuero@weingarten-baden.de 
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage eine Telefonnummer für etwaige 
Rückfragen an. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

Impfhotline im Rathaus
Sie haben keine Verwandten oder Bekannten, die Ihnen bei der 
Terminvereinbarung oder beim Transport zu den Impfzentren 
helfen können? 
Die Gemeindeverwaltung steht Ihnen gerne in Zusammenarbeit 
mit dem Ortsseniorenrat behilflich zur Seite. Sie können sich an 
folgende Telefonnummer im Rathaus wenden:

 07244/702077  

Wir sind zu den üblichen Öffnungszeiten 
des Hauptamtes für Sie erreichbar. 
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Bürgerbüro (Pass- u. Meldeamt, Sozial- u. Gewerbeamt)
Montag - Donnerstag: 07.30 - 18.00 Uhr, Freitag: 07.30 - 12.00 Uhr
darüber hinaus Montag - Donnerstag bis 20.00 Uhr  
nach vorheriger Vereinbarung, Tel. 7020-0

Finanzverwaltung & Gemeindekasse (Marktplatz 4, 1.  OG)
Montag - Freitag: 08.30 - 12.00 Uhr, Dienstag: 14.00 - 18.00 Uhr
Der Zugang ist barrierefrei über den Fahrstuhl möglich.

Ortsbauamt (Marktplatz 4, 2. OG)
Dienstags: 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitags: 08.30 - 12.00 Uhr, Anfragen per Telefon sowie E-Mail werden 
auch weiterhin an allen Arbeitstagen angenommen.
Der Zugang ist barrierefrei über den Fahrstuhl möglich.

Grundbucheinsichtsstelle, Zimmer B2 (Marktplatz 4)
Dienstags 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Der Zugang ist barrierefrei über den Fahrstuhl möglich.

Rathaus 
(Standes-, Haupt-, Ordnungsamt sowie Personalverwaltung 
und Öffentlichkeitsarbeit)
Montag - Freitag: 08.30 - 12.00 Uhr, Dienstag: 14.00 - 18.00 Uhr
E-Mail: gemeinde@weingarten-baden.de
E-Mail Amtsblatt: amtsblatt@weingarten-baden.de
Homepage: www.weingarten-baden.de
Der Zugang ist barrierefrei über den Fahrstuhl möglich.
Bitte beachten Sie:
Der persönliche Besuch im Rathaus ist bis auf weiteres nur nach vor-
heriger Terminvereinbarung und nur mit Mund-Nasen-Bedeckung 
möglich.

Gemeinde Bibliothek
Rathausplatz 4,
76356 Weingarten (Baden)
Tel.: 07244/6088960
bibliothek@weingarten-baden.de
http://www.weingarten-baden.de/bibliotheken.html

Öffnungszeiten:
 Vormittag Nachmittag
Montag  geschlossen geschlossen
Dienstag 9:30 - 12:30 Uhr 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 9:30 - 12:30 Uhr geschlossen
Donnerstag 9:30 – 12:30 Uhr 15:00 – 18:00 Uhr
Freitag 9:30 – 12:30 Uhr 15:00 – 18:00 Uhr
Samstag 9:30 - 12:30 Uhr geschlossen

Recyclinganlage Dörnig
Grünabfallplatz Mineralix
Öffnungszeiten 
Mo. - Do.: 7.00 Uhr - 16.30 Uhr
Freitag: 7.00 Uhr - 16.00 Uhr
Samstag: 8.00 Uhr - 16.00 Uhr
Letzte Annahme 15 Minuten vor Schließung!

Walzbachbad (inkl. Sauna), 
Mineralixarena und Walzbachhalle 
bleiben aufgrund der vorgeschriebenen Maßnahmen zur Eindämmung 
der Coronapandemie bis auf weiteres geschlossen. 
Im vorderen Drittel der Walzbachhalle sind weiterhin Versammlungen für 
Vereine möglich. Bitte kontaktieren Sie bei Bedarf hallenbelegung@wein-
garten-baden.de 
Weitere Informationen zu Corona: www.weingarten-baden.de bzw. 
www.baden-wuerttemberg.de

Bauhof / Wertstoffhof der Gemeinde Weingarten 
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag: 15:30 Uhr bis 17 Uhr; 
Samstag: 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr
 !! Achtung Änderungen!!
Der Wertstoffhof nimmt gebührenfrei entgegen. 
Elektrogeräte
Annahme von: Haushaltskleingeräten, Unterhaltungselektronik, Com-
puter und Telekommunikationsgeräten, Elektrogeräte (ohne Batterie), 
Lampen (ohne Leuchtmittel).
Keine Annahme von: Haushaltsgroßgeräten, Kühlschränke, Waschma-
schinen, Nachtspeicheröfen.
Bildschirme und TV-Geräte (Neu! Größe jedoch max. 50 x 50 cm.
Annahme von: Röhrenbildschirmen, Fernsehgeräten, Computerbild-
schirmen, Flachbildschirmen.
Elektroaltgeräte mit fest verbauter Batterie
Annahme von: Tablets, Navigationsgeräten, Rasierapparaten, elektr. 
Zahnbürsten, andere Haushaltskleingeräte mit fest verbauten Batterien.
Leuchtmittel
Annahme von: Energiesparlampen, LED Lampen, Kompakt-Leuchtstoff-
lampen, Leuchtstoffröhren.
Batterien
Annahme von: Kleinen Batterien, Großen Batterien
Altpapier
Annahme von: Schreib-, Kopier- und Druckerpapier, Zeitungen und 
Zeitschriften,Prospekte, Bücher und Kataloge, Papierstreifen aus 
Aktenvernichtern.
Keine Annahme von: Aktenordnern, Fotopapier, Tapeten, Backpapier, 
Hygienepapiere.
Kartonagen, Pappe und Styropor
Annahme von: Kartonagen, Pappschachteln, Wellpappe, Papprollen 
und Versandrohren, sowie sauberem Verpackungsstyropor
Kartonage und Pappe
Keine Annahme von: Verbunde, Pappgeschirr, Luftkissen.
Metallschrott
Annahme von: Eisen- und Stahlschrott, Buntmetalle (z.B. Kupfer oder 
Aluminium), Fahrräder, Heizkörper, Motoren (ohne Betriebsmittel).
Keine Annahme von: Bauschaumkartuschen, Spraydosen,
Gasflaschen, Feuerlöscher, Gehäuse von Nachtspeicheröfen.
Altholz
Annahme von: Unbehandelten Brettern und Holzschnitzel, Spanplat-
ten, Holzmöbel, Paletten und Transportkisten, Innentüren und Zargen, 
Dielen und Parkett.
Keine Annahme von: Imprägnierten Bauhölzern, Dachsparren oder 
Dachbalken, Holz aus dem Außenbereich, wie Gartenmöbel oder Zäu-
ne, Holzimitate wie Laminat, Möbel mit Stoffbezügen oder Flechtmöbel, 
Holztüren mit Glaseinsatz.
Annahme von Bioabfall
Verwertbarer Bauschutt
Annahme von: Fliesen, Keramik, Ziegel und Mauerwerk, Zier- oder Pflas-
tersteine, ausgehärteter Beton.
Keine Annahme von: Bauschutt mit Teer- und Bitumenhaftungen, Scha-
mottesteine (z.B. aus Kaminen und Nachtspeicheröfen), Asbestzement, 
Putz, Mörtel auf Gipsbasis, Gemischte Baustellenabfälle (Folien, Styropor, 
Holzreste).
Bei allen Anlieferungen auf dem Wertstoffhof ist zu beachten, dass nur haus-
haltsübliche Mengen angenommen werden. Die Anlieferung von vermisch-
tem Material ist nicht zulässig, d.h. die Abfallarten müssen getrennt voneinan-
der abgegeben werden. Ebenso werden nur Abfälle (wie oben beschrieben, 
kein Restmüll) von Privatkunden aus dem Landkreis Karlsruhe entgegenge-
nommen. Bitte auch keine Abfallsäcke oder Ähnliches außerhalb der Öff-
nungszeiten vor dem Tor beim Wertstoffhof abstellen.

Kinder- & Jugendtreff Weingarten
Montag:  geschlossen
Dienstag:  14:00 Uhr - 17:00 Uhr Mädchentreff (6 - 14 Jahre)
 17:30 Uhr - 20:00 Uhr Teentreff - Girls only (11 - 15 Jahre)
Mittwoch:  12:00 Uhr - 13:30 Uhr Sprechzeit
 14:00 Uhr - 16:30 Uhr Kidstreff (6 - 11 Jahre)
 17:00 Uhr - 19:00 Uhr Kreativtreff (8 - 16 Jahren)
Donnerstag: 14:00 Uhr - 17.00 Uhr Jungstreff (6 - 11 Jahre)
 1 7:30 Uhr - 20:00 Uhr Teentreff - Boys only (11 - 15 Jahre)
Freitag: 15:00 Uhr - 18:00 Uhr Aktionstag (6 - 11 Jahre)
 18:30 Uhr - 21:00 Uhr Jugendtreff (12 - 27 Jahre) 
Samstag:  geschlossen
Sonntag:         14:00 Uhr - 18:00 Uhr Sonntagstreff (10-27 Jahre / 14 tägig)
Pro Treff max. 10 Teilnehmer / Dokumentationspflicht der Teilnehmer

Erreichbarkeit der kommunalen Einrichtungen: Wir sind für Sie da! Bitte beach-
ten Sie die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen vor Ort und klären Sie 

Ihre Anliegen wenn möglich per Telefon oder E-Mail. 
Zentrale: gemeinde@weingarten-baden.de oder Telefon 07244 7020-0. 

Weitere Informationen finden Sie online unter www.weingarten-baden.de

Abhol- und Lieferservice

Bitte beachten Sie:
Der persönliche Besuch im Rathaus ist bis auf weiteres nur 

nach vorheriger Terminvereinbarung und nur mit 
Mund-Nasen-Bedeckung möglich.
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Gottesdienste und Veranstaltungen
der evangelischen Kirche

 Maskenpflicht
Es ist erforderlich, während der Präsenz-Gottesdienste eine medizinische 
Maske zu tragen (OP-Maske oder FFP2-Maske). Bitte keine Stoffmasken 
verwenden.

Sonntag 07. Februar 2021
10:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche mit Pfarrer J. Stähle

Herzliche Einladung zum nächsten Zwergengottesdienst am 7. Februar 
2021 - wir feiern ihn als Online-Gottesdienst!
Ab dem 7. Februar finden sie den Link zum Zwergengottesdienst auf unsere 
Homepage www.ekiwei.de. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrem Kind oder als 
ganze Familie den Zwergengottesdienst zu Hause mitfeiern.
Im Gottesdienst geht es um den kleinen Waschbären, der nach Gott fragt. In 
diesen besonderen Tagen kann man viele Fragen haben, auch die Frage nach 
Gott! Erleben wir gemeinsam welche Antwort der kleine Waschbär findet! Sie 
ist ermutigend und tröstlich!
Für den Mitmach-Teil im Gottesdienst brauchen Sie noch eine „Bastel-Tüte“! Ab 
jetzt bis zum 7. Februar liegen sie in der Kirche zum Mitnehmen bereit! Nutzen 
Sie doch die Öffnungszeiten (Mo-Sa von 8-16 Uhr) für einen kleinen „Kirchgang“.
Viel Freude beim nächsten Zwergengottesdienst zu Hause!

Sontag, 14. Februar 2021
10:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche mit Diakonin E. Seiter

Sollte die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Karlsruhe stark ansteigen, können 
Gottesdienste auch wegfallen bzw. durch Online-Angebote ersetzt 
werden. Bitte informieren Sie sich dazu auf der Homepage oder auf unserer 
Facebook-Seite.

Die Kirche ist in den Wintermonaten von Montag bis Freitag von 8:00 bis 
16:00 Uhr für Stille und Gebet geöffnet. 

Öffnungszeiten des Pfarramtes:
Dienstag         10:00 – 15:00 Uhr
Donnerstag     14:00 – 18:00 Uhr
Freitag            10:00 – 18:00 Uhr

Kontakt
Evangelisches Pfarramt Weingarten (Baden), Kirchstr. 6, 76356 Weingarten
Telefon 07244 6073670, E-Mail pfarramt@ekiwei.de
 Aktuelle weiteren Informationen erhalten Sie im Schaukasten und auf der 
Homepage www.ekiwei.de

Gottesdienste und Veranstaltungen
der evangelischen Kirche

Wahrscheinlich kennen Sie die Geschichte vom Sämann aus dem 
Lukasevangelium. Sie ist einer der Predigttexte des kommenden Sonntags.

Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm 
eilten, sprach er durch ein Gleichnis: Es ging ein Sämann aus zu säen seinen 
Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und 
die Vögel unter dem Himmel fraßen‘s auf. Und anderes fiel auf den Fels; und 
als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel 
mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten‘s. 
Und anderes fiel auf das gute Land; und es ging auf und trug hundertfach 
Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre!

(Lukas 8,4-8 in der Lutherübersetzung 2017 / Deutsche Bibelgesellschaft)

Der Mann streut seinen Samen aus, er tut es einfach - ohne jedes Beiwerk 
erzählt uns Jesus. Er freut sich, dass er so viel Samen beisammen hat. Er freut 
sich über seine Gaben. Er denkt nicht: Hoffentlich reicht es. Habe ich etwa zu 
wenig? Er streut einfach aus. Er ist dankbar für den Samen, den er hat und 
den er ausstreuen kann.

Kirchliche Nachrichten
Der Sämann verschwendet seine Samen, und er freut sich auf das, was 
aufgehen wird.
Er streut lebensspendende Worte, Worte die zu toller Saat sich entfalten. 
Worte, die viel Frucht bringen. Worte von Liebe und Hoffnung, Worte von 
Frieden und Versöhnung. Wie sehr braucht unsere Welt in dieser Zeit diese 
lebensspendenden Worte. Es gibt viele, viel zu viele ganz andere Worte in 
der Welt, die todbringende Gewalt in sich tragen. Worte, die kränken, anstatt 
zu heilen. Worte, die zerstören, anstatt aufzubauen. Und manchmal habe 
ich das Gefühl: Solche Worte wachsen besonders gut und mit doppelter 
Geschwindigkeit. Um so wichtiger, dass uns hier ein ganz anderer Sämann 
begegnet. In seiner Lust zum Säen wirkt er fast ein wenig überschwänglich. 
Er ist kaum zu stoppen. Überall fallen die Samen hin: auf den harten Weg, 
den felsigen Boden unter die Dornen und Disteln. Gott sei Dank auch auf den 
guten Boden.

Nichts steht davon, dass er sich angstvolle Gedanken darüber macht, welcher 
Teil von den Samen aufgehen wird und welcher nicht.
Es wird deutlich, dass es zwei völlig verschiedene Lebenshaltungen sind: ob 
wir von der Angst um den Samen ausgehen, der verdorren kann, oder von 
der Freude und Vorfreude auf das, was aufgehen und Frucht bringen wird?
Damit ist eine völlig nüchterne Beschreibung der Wirklichkeit nicht ausge-
klammert: wenn ein Samen aufgehen will, gehört guter Boden dazu.
Und wo der gute Boden fehlt, kommt es zu den Misserfolgen und 
Katastrophen, die uns oft so fertig machen und uns grämen. Lebendige 
Samen können von den Vögeln gefressen werden, können verdorren, und - 
was besonders schlimm ist, sie können erstickt werden von Dornen.
Wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus. Fallen uns selbst die Geschichten dazu 
ein? Wenn etwa liebende Worte gar nicht mehr gehört werden können, weil 
sie von dem Alltagslärm erstickt werden? Wenn Liebe sich dem Geld unter-
ordnen muss? Wenn das freie Entfalten der eigenen Gaben erstickt wird, weil 
eben alles, was man tut, berechenbar sein muss?
Diese nüchterne Beschreibung der Wirklichkeit kann traurig machen. Denn 
unser Wunsch ist, dass das Lebendige, Befreiende strömen kann und nicht 
erstickt wird. Und wir werden traurig, wenn wir an die Menschen denken, 
die von vielleicht undurchdringlichen Dornen umgeben sind. Aber diese 
Trauer ist etwas anderes als Angst. Uns sind Gaben geschenkt, die wir 
verschwenden dürfen. Wir wissen nicht im Voraus, wie viele von den Samen, 
die wir ausstreuen, aufgehen werden.
 
Ihre Elke Seiter, Diakonin

Gottesdienste und Veranstaltungen
in der katholischen Kirchengemeinde
Stutensee-Weingarten

Katholische Kirchengemeinde Stutensee-Weingarten
Pfarrbüro St. Michael, Weingarten
Kirchstraße 1, 76356 Weingarten
Telefon: 07244 / 22 29
E-mail: pfarrbuero-weingarten@kath-weistu.de
Sprechzeiten:
dienstags, mittwochs und freitags:
10:00 Uhr – 12:00 Uhr
sowie dienstagnachmittags:
15:00 Uhr – 18:00 Uhr
www.kath-stutensee-weingarten.de
Alle pastoralen Mitarbeiter der Kirchengemeinde sind
über das Pfarrbüro Blankenloch erreichbar:
Telefon: 07244 / 740 550
-
Wichtige Hinweise
Maskenpflicht – Wichtige Änderung seit 25. Januar:
Bund und Länder haben am 19.01.2021 beschlossen, dass alle 
Gottesdienstteilnehmer eine OP-Maske (medizinische Maske) oder eine 
„FFP2-Maske“ tragen müssen. Das Tragen einer Alltagsmaske ist nun 
nicht mehr ausreichend!

Anmeldung
In Weingarten ist keine Anmeldung mehr erforderlich!
Für Gottesdienste in Stutensee bitten wir Sie, sich vorab online bzw. tele-
fonisch anzumelden im Pfarrbüro Blankenloch, Telefon: 07244 – 740 
550, um einen Überblick zu bekommen, wie wir die Mitfeiernden in den 
Kirchenräumen verteilen können.
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Registrierung
Vor dem Betreten der Kirche - in ALLEN Kirchen der Kirchengemeinde, 
auch in Weingarten - muss weiterhin eine „Kontaktnachverfolgung nach 
der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg“ ausgefüllt 
werden.
Für die kommenden Gottesdienste legen wir schon Blanko-Zettel ausge-
druckt für Sie bereit, die Sie dann zuhause ausfüllen und jeweils zu den 
Gottesdiensten mitbringen können. Wir bitten alle, denen es möglich ist, 
dieses Blatt schon ausgefüllt zu den Gottesdiensten mitzubringen, um einen 
Stau an den Kirchentüren zu vermeiden. Ebenso können Sie das Formular als 
„pdf-Datei“ auch auf unserer homepage ausdrucken.

Gottesdienste ohne Gesang
Das Singen im Gottesdienst ist nicht möglich.

Gottesdienste
Freitag, 5. Februar:
17.45 Uhr        Eucharistische Anbetung in Hl. Geist, Büchig
18.30 Uhr        Messfeier in Hl. Geist, Büchig

Samstag, 6. Februar:
18.30 Uhr        Messfeier in St. Michael, Weingarten

Sonntag, 7. Februar:
09.30 Uhr        Messfeier in Hl. Geist, Büchig
09.30 Uhr        Wort-Gottes-Feier in St. Elisabeth, Friedrichstal
11.00 Uhr        Messfeier in St. Georg, Spöck
18.30 Uhr        Messfeier in St. Wolfgang, Staffort

Dienstag, 9. Februar:
18.30 Uhr        Messfeier in St. Georg, Spöck

Mittwoch, 10. Februar:
18.30 Uhr        Messfeier in St. Elisabeth, Friedrichstal

Donnerstag, 11. Februar:      
17.45 Uhr        Eucharistische Anbetung in St. Josef, Blankenloch
18.30 Uhr        Messfeier in St. Josef, Blankenloch

Freitag, 12. Februar:

17.45 Uhr        Eucharistische Anbetung in St. Michael, Weingarten
18.30 Uhr        Messfeier in St. Michael, Weingarten

Samstag, 13. Februar:
18.30 Uhr        Messfeier in St. Elisabeth, Friedrichstal

Sonntag, 14. Februar:
09.30 Uhr        Messfeier in St. Michael, Weingarten
11.00 Uhr        Messfeier in St. Josef, Blankenloch

Hinweise

Firmkurs 2021 – Firmbegleiter gesucht
Die Anmeldung zum Firmkurs 2021 befindet sich gerade in der heißen 
Phase. Die motivierten Firmbewerber stehen in den Startlöchern und 
brauchen jetzt Menschen, die sie auf ihrem Glaubensweg hin zur Firmung 
begleiten. Wem es ein Anliegen ist, dass junge Leute etwas über den 
Glauben lernen und sich kritisch damit auseinandersetzen können, der 
kann jetzt ganz konkret etwas dafür tun:

Gesucht werden Firmbegleiter (gerne auch als Team), die zwischen 19 
und 99 Jahren alt sind und Lust haben, zusammen mit den jungen Leuten 
über Gott, die Welt und den Glauben zu diskutieren. Bei Rückfragen und/
oder Interesse wenden Sie sich einfach direkt an mich: Telefon 07244 – 740 
552 oder e-mail: Dennis.Nagel@kath-weistu.de.
Ihr/Eurer Diakon Dennis Nagel

Sternsinger-Aktion 2021
In diesem Jahr stand die Sternsinger-Aktion vor extremen Herausforderungen: 
unter sich ständig verändernden staatlichen und kirchlichen Vorgaben 
mussten die Verantwortlichen vor Ort Lösungen suchen, um trotz aller 
Widerstände den Segen Gottes zu den Menschen bringen zu können und 
Spenden zu sammeln für Kinder in Not. Dass das gelungen ist, verdient 
unseren Respekt und unsere Hochachtung!

Viele Menschen aus unserer Kirchengemeinde haben sich mit großem 
Einsatz dafür stark gemacht, dass die Sternsingeraktion auch in diesem Jahr 
nicht ausgefallen ist. Die Hauptverantwortlichen seien hier stellvertretend für 
alle Mithelfenden genannt:

Blankenloch: Clara Frisch, Dorothea Neubauer, Christina Thomes
Büchig: Stefanie Fenchel
Friedrichstal: Franziska Breindl
Spöck: Gerdi Beyer
Staffort: Hans Cüppers
Weingarten: Birgit Haller

Ihnen und allen, die im Hintergrund mitgeholfen haben, ein großes 
DANKESCHÖN im Namen der ganzen Kirchengemeinde. Bis jetzt sind 
9.251,41 Euro gespendet worden (2020 waren es 24.614,55 Euro), wobei wir 
davon ausgehen, dass viele auch direkt an das Kindermissionswerk über-
wiesen haben.

Für das Seelsorgeteam: Dennis Nagel, Diakon

Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit
Auch in der kommenden Fastenzeit bieten wir wieder ökumenische 
Exerzitien im Alltag an. Dies sind Übungen, um im alltäglichen Leben die 
Gegenwart Gottes und sein Wirken zu entdecken, um das konkrete Leben 
auf ihn hin zu ordnen und von ihm verwandeln zu lassen, um Jesus Christus 
als „Weg, Wahrheit und Leben“ zu suchen und mit ihm zu gehen.
Teilnehmen kann jede/r – nötig ist die Bereitschaft,  für eine tägliche Zeit 
des persönlichen Betens und der Besinnung ca. 30 Minuten zu Hause und 
während des Tages mit den gegebenen Anregungen zu üben.
Wir stellen uns vor, dass wir uns während der Exerzitien-Zeit wöchentlich 
auf einer online-Plattform treffen. Dort ist Raum für einen Austausche in der 
Gruppe. Das erste online-Treffen ist für den 1. März geplant.
Faltblätter dazu liegen in unserer Kirche aus – weitere Infos und Anmeldung 
bis spätestens 21. Februar bei: Norbert.Strieder@web.de

Liebenzeller Gemeinschaft Weingarten
gemeinsam glauben leben

Jede Woche:
Unsere regelmäßigen Veranstaltungen finden, soweit nicht anders 
angegeben, wöchentlich statt. Es gelten aufgrund der Corona-Pandemie 
die Regeln der Landesregierung, umgesetzt in den Richtlinien unsers 
Gemeinschaftsverbandes (Ausführliche Infos hier: https://lgv.org/
medien-publikationen/coronavirus)

Donnerstag
19.45 Uhr: Hauskreis „Fishermans Friends“ bei Rosenbergers, Lise-Meitner-Str. 4

Freitag
19.30 Uhr: Alpha-Hauskreis (vierzehntägig)

Sonntag
Gottesdienste zu folgenden Uhrzeiten:
07.02. 17.30 Uhr: Sascha Wössner
14.02. 10.30 Uhr: Sebastian Proß (Missionar aus Papua Neuguinea)
21.02. 17.30 Uhr: Uwe Feil
28.02. 17.30 Uhr: Samuil Rabrovaliev

Kontakt:
Liebenzeller Gemeinschaft Weingarten
Jöhlinger Str. 2a
76356 Weingarten
Tel.: 07244-559597
Internet: weingarten.lgv.org

Evangelische-Freikirchliche Gemeinde
www.lebenswerk-weingarten.de

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (K.d.ö.R.)
Jöhlingerstr. 116, 75056 Weingarten
Lebenswerk Gemeindebüro
Telefon 07244 / 722917
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Bürozeiten: Di. 9.00-13.00 Uhr und Fr. 15.00-18.00 Uhr
pastor@lebenswer-weingarten.de

Bis auf weiteres finden die Gottesdienste und alle Veranstaltungen
ausschließlich online statt.
Die Gottesdienste sind im Livestream zu sehen unter:
www.lebenswerk-weingarten.de und
www.lebenswerk-weingarten.de/youtube

Sonntag, 07.02.2021
10.00 Uhr Gottesdienst online
Predigt: Olaf Engelmann

Sonntag, 14.02.2021
10.00 Uhr Gottdienst online
Predigt: Simon Schöttler

Sonntag, 21.02.2021
10.00 Gottesdient online
Predigt: Olaf Engelmann

Sonntag, 28.02.2021
10.00 Uhr Gottesdienst online
Predigt, Olf Engelmann

Interessen Gruppen / Kleingruppen
Interessierte wenden sich bitte an das Gemeindebüro

Royal Rangers Stamm 276 Weingarten
Das Programm für kleine und große Abenteurer
Stammtreffen Freitags um 17.30 Uhr
Mehr Infos unter:https://www.rr276.de

Godline
DAs Programm für Teenager & Jugendliche ab 14 Jahren
Freitags um 19.30 Uhr, Mehr Infos unter:
http://www.facebook.com/godline
Instagram@lebenswerkyoutube

Neuapostolische Kirche

 Sonntag 07.02.2021              09:30 Gottesdienst
                                                           Teilnahme nur mit Voranmeldung
                                                           Einwahl über Telefon ist möglich

Mittwoch 10.02.2021            20:00 zentraler Video-Gottesdienst
                                                           Einwahl über Telefon ist möglich

Sonntag 14.02.2021              09:30 Gottesdienst
                                                           Teilnahme nur mit Voranmeldung
                                                           Einwahl über Telefon ist möglich

Alle weiteren örtlichen Veranstaltungen sind bis auf weiteres ausgesetzt.
Weitere Informationen zur Neuapostolischen Kirche finden Sie hier:
www.nak.org (international)
www.nak-sued.de (Süddeutschland) und unter
www.nak-bretten-bruchsal.de

Mennoniten-Brüdergemeinschaft Weingarten

Die Versammlungen finden zu den auf unserer Homepage angegebenen 
Zeiten statt.

Unsere Adresse:
Mennoniten-Brüdergemeinde Weingarten e. V.
Kehrwiesen 9
76356 Weingarten (Baden)

Alle weiteren Infos unter: https://mbg-weingarten.de (hier finden Sie eben-
falls unser Infektionsschutzkonzept)
Besuchen Sie uns in unserem Gemeindehaus oder hören Sie im Livestream zu.

Schulen

Thomas-Mann Gymnasium
Stutensee

Spende der Volksbank Stutensee-Weingarten
Schon in den letzten Jahren erhielten wir einen Betrag aus dem Gewinnsparen 
der Volksbank Stutensee-Weingarten. In diesem Jahr war eine persönliche 
Übergabe des Schecks in der Schule leider nicht möglich. Diese Spende 
hilft uns im zweiten Halbjahr, eine uns schon lange bekannte Referentin 
zum Thema „Sicher unterwegs im Internet und in sozialen Netzwerken“ 
zu engagieren. Dieser Baustein des TMG- Präventionskonzeptes für die 7. 
Klassen wird in den aktuellen Zeiten von besonderer Bedeutung sein, wenn 
man berücksichtigt, dass die Schüler in den letzten Wochen nicht nur viel 
Zeit mit dem digitalen Homeschooling im Internet verbracht haben dürften. 
Wir sind sehr froh darüber, dass wir durch die Spenden der Volksbank immer 
wieder Experten von außerhalb holen können, ohne dass die Kosten für die 
Honorare vollständig auf die Eltern umgelegt werden müssen. So ist es uns 
als Schule möglich, eine sinnvolle Vielfalt von Präventionsprojekten in den 
verschiedenen Klassenstufen anzubieten.

Musikschulen

Liebe Schüler, liebe Eltern!
Es heißt immer noch: Warten! Warten, ob die Schulen geöffnet werden, ob 
wir unseren Unterricht in den Schulen im Februar wieder starten können, 
welche Altersgruppen in den Präsenzunterricht dürfen.
Für die Musikschulen war bis Ende Januar kein Präsenzunterricht möglich. 
Aber die meisten unserer Schüler werden, wie schon im vergangenen 
Jahr, digital unterrichtet. Und wir hoffen stark, dass  im Februar der direkte 
Unterricht wieder möglich ist.  Wir werden Sie in jedem Fall rechtzeitig infor-
mieren, wenn es Änderungen gibt. Fragen Sie Ihre Lehrer oder nehmen Sie 
Kontakt mit der Schule auf! Wir sind telefonisch erreichbar unter 07249/1859 
(AB) oder per Mail: schulleitung@musikschule-hardt.de

Alles Gute weiterhin! Und nicht vergessen: Musik ist virenfrei und gesund!
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Kinderbetreuungseinrichtungen

Faschingszeit im Wichtelgarten 

Alle unsre´ Kinderlein wollen 
heute fröhlich sein!
Sie gehen auf ein Faschingsfest,
keiner auf sich warten lässt.
Jeder eilet – eins, zwei, drei –
Ist beim Faschingszug dabei:
An der Spitze ganz voran
geht der lustige Hampelmann.

Wir, der Wichtelgarten, wollen in dieser gerade besonderen und leider unper-
sönlichen Zeit etwas Freude zu Fasching verbreiten.
Vor dem Wichtelgarten gibt es ab dem 05. Februar etwas zu entdecken.
Das Team hat Faschingstüten vorbereitet, in denen sich etwas zum Basteln 
befindet. Diese werden vor der Eingangstür des Wichtelgartens hängen.
Egal ob Wichtelgarten-Kind oder nicht, jeder ist herzlich eingeladen vorbei-
zukommen und sich ein Basteltütchen abzuschneiden.
Wir freuen uns über jeden der mitmacht!

Euer Wichtelgarten-Team

Sollten Sie Fragen rund um den Wichtelgarten haben, dann wenden Sie 
sich gerne an die Einrichtungsleitung Theresa Schwalbe-Horn und/oder die 
stellvertretende Leitung, Jessica Rudolph.  Tel.: 07244/7372575 / per Mail an: 
wichtelgarten@pro-liberis.org

Landratsamt Karlsruhe

Die zweite Auslieferungsrunde der Biotonnen und der Starter-
Sets für das Bringsystem beginnt Anfang Februar

Zwischen dem 1. Februar und dem 26. Februar erfolgt die zweite 
Auslieferungsrunde für die Biotonnen und der Starter-Sets für das 
Bringsystem. Alle Bürgerinnen und Bürger, die im Spätjahr 2020 einen 
Behälter beim Abfallwirtschaftsbetrieb bestellt haben, werden Ende Januar 
mit einer Bestellbestätigung über den Liefertermin schriftlich informiert.  

Zwischen dem 1. und dem 5. Februar 2021 sollen dann in Bad Schönborn, 
Forst, Gondelsheim, Graben-Neudorf, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, 
Kraichtal, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen und Waghäusel die 

bestellten Biotonnen und Starter-Sets verteilt werden. Ab dem 8. bis zum 
12. Februar wird in Bretten, Bruchsal, Eggenstein-Leopoldshafen, Kronau, 
Kürnbach, Oberderdingen, Sulzfeld, Ubstadt-Weiher und Zaisenhausen, vom 
15. bis zum 19. Februar in Ettlingen, Malsch, Philippsburg und Rheinstetten 
und vom 22. bis zum 26. Februar in Dettenheim, Karlsbad, Linkenheim-
Hochstetten, Marxzell, Pfinztal, Stutensee, Waldbronn, Walzbachtal und in 
Weingarten ausgeliefert. 
Die Biotonne oder ein Starter-Set für das Bringsystem kann auch weiterhin 
bestellt werden. Die Verteilung erfolgt dann allerdings nicht mehr mit der 
zweiten Auslieferungsrunde, sondern zu einem späteren Zeitpunkt.
Inzwischen haben sich mehr als drei Viertel aller Angeschriebenen zurück-
gemeldet und sich für eine der drei Möglichkeiten zur Bioabfallsammlung 
entschieden. Diese erfreulich hohe Zahl zeigt, dass viele bei der getrennten 
Sammlung der Bioabfälle mitmachen wollen. Bis Ende Februar werden noch 
einmal etwa 9.500 Starter-Sets und 3.500 Biotonnen verteilt. Die Verteilung 
übernimmt ein darauf spezialisiertes Unternehmen, das die Biotonnen und 
Starter-Sets an die in der Bestellung angegebene Adresse liefert und vor 
dem Haus abstellt. Für die Lieferung muss man also nicht zuhause sein. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet darum, dass man die ausgelieferten 
Behälter sofort mit seiner Bestellung und der vorher per Post zugeschickten 
Bestellbestätigung vergleicht und prüft, ob alles richtig und vollständig gelie-
fert wurde und man sich die richtige Biotonne oder das richtige Starter-Set 
genommen hat. 
Ein Aufkleber auf dem Tonnendeckel weist darauf hin, zu welchem Haushalt 
die Biotonne oder der Transportbehälter gehört. So soll verhindert werden, 
dass Gefäße vertauscht werden und jeder das Richtige erhält. Dies ist bei der 
Biotonne besonders wichtig, weil sie mit einem Mikrochip ausgestattet ist 
und so dem Grundstück elektronisch zugeordnet wird. Der Service für die 
Biotonne geht damit künftig einfacher und schneller. Den Aufkleber kann 
man entfernen, wenn man sich den richtigen Behälter genommen hat.
Für alle Fragen rund um die Bestellung ist das Serviceteam unter der kosten-
freien Telefonnummer 0800 2 9820 40 erreichbar. Weitere Informationen 
findet man auch auf www.die-biotonne.de sowie in der Abfall App KA, die 
man kostenfrei in den gängigen App-Stores herunterladen kann.

 
 
 

 
 

Kindertagespflege – Gut umsorgt! 
 
 

K  – kleine Gruppen 

I    – individuelle Förderung  

N  – nah am Kind 

D  – dauerhafte Bezugsperson 

E  – Entwicklung begleiten 

R  – Randzeitenbetreuung   

             
  - TAGESPFLEGE 

 
Über die verschiedenen Modelle sowie die unterschiedlichen finanziellen 
Zuschussmöglichkeiten der Kindertagespflege informieren wir Sie gerne persönlich. 
 

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen bzgl. Kindertagespflege und Tageseltern in der 
Gemeinde ist Frau Yvonne Kaul, Telefon-Nr.: 07251 981 987 802 oder Mobil: 0172-
2191336 Email: y.kaul@tev-bruchsal.de 

Derzeit finden keine Sprechstunden statt! Beratungen können gerne telefonisch 
stattfinden. 

 

Liebe Eltern,

auf Grund der hohen Nachfrage sind einige unserer Veranstaltungen bereits ausgebucht. Daher
bieten wir die verschiedenen Themen erneut in zusätzlichen virtuellen Gruppenterminen von
Januar bis April 2021 an, zu denen wir Sie herzlich einladen.

Sie haben die Möglichkeit, aus zahlreichen interessanten Themen, das für Sie passende Angebot
herauszusuchen.

Die Termine werden online über eine kostenfreie Videokonferenz-Software stattfinden.
Voraussetzungen für die Nutzung sind ein aktueller Internetbrowser (z.B. Chrome), eine gute
Internetverbindung sowie optional eine Webcam und ein Mikrofon.

Die Treffen haben einen zeitlichen Umfang von 60-90 Minuten.

Wir freuen uns darauf, Sie zahlreich in den virtuellen Gruppen begrüßen zu dürfen!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team der Frühen Hilfen

Einladung zu den virtuellen 
Gruppen der Frühen Hilfen

Januar 2021 

Anmeldung und weiterer Ablauf:

• Die Anmeldung erfolgt per Mail an: fruehe.hilfen@landratsamt-karlsruhe.de unter Angabe
folgender Informationen: Vor- und Nachname, Kennzahl der Gruppe(n), Alter des Kindes,
Wohnort.

• Eine Anmeldung ist bis spätestens eine Woche vor dem Termin möglich.

• Nach Ablauf der Anmeldefrist erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen.
Am Vortag der Veranstaltung wird Ihnen der Link zu der Videokonferenz zugesendet.

• Bitte sagen Sie rechtzeitig ab, wenn Sie doch nicht an der Veranstaltung teilnehmen
können. So haben wir die Möglichkeit, Teilnehmer/-innen von der Warteliste doch noch
kurzfristig einen Platz anzubieten!

• Die Termine finden erst ab einer Mindestteilnehmerzahl von 7 Personen statt. Wird diese
unterschritten, behalten wir uns eine Absage des virtuellen Gruppentreffens vor.

Frühe Hilfen
…live at home

REC
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Mir wächst alles über den Kopf
Virtuelle Gesprächsrunden für pflegende Angehörige schenken neue 
Zuversicht

Die Pflegestützpunkte im Landkreis Karlsruhe bieten für pflegende 
Angehörige virtuelle Gesprächsrunden an, um sich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen. Der nächste Termin findet am Dienstag, 23. Februar, um 
16:30 Uhr statt. 
Die Pflege zu übernehmen, ist für viele Angehörige eine sehr heraus-
fordernde und psychisch belastende Situation. Erste Studien belegen, dass 
die Belastungen der pflegenden Angehörigen durch die Corona Pandemie 
weiter zugenommen haben. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus 
bedeuteten für alle, die sozialen Kontakte zu reduzieren. Pflegende fühlen 
sich in besonderer Weise verantwortlich, da sie ihre Angehörigen, die oftmals 
zur Risikogruppe zählen, schützen wollen. Das Gefühl von Einsamkeit, 
Überforderung und Traurigkeit kommt da sehr schnell auf. Dies hat auch 
Auswirkungen auf die Beziehung zum Pflegebedürftigen. Die Pflege fällt 
schwer, man fühlt sich allein und irgendwie gerät man immer häufiger in 
Streit. 
Der Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten kann in solchen schwie-
rigen Situationen entlastend wirken und helfen, neue Kraft zu schöpfen. 
Angesichts der Kontaktbeschränkungen entfallen aber auch die persönlichen 
Gruppenangebote. Mit den virtuellen Treffen bieten die Pflegestützpunkte 
im Landkreis Karlsruhe eine Alternative an, um sich unter fachlicher Anleitung 
dennoch eine kurze Auszeit vom Pflegealltag zu nehmen, sich gegenseitig zu 
stärken und Mut zusprechen zu können.
Angehörige, die Interesse an einer Teilnahme haben, können sich beim 
Pflegestützpunkt telefonisch unter 0721 936 71240 oder 0721 936 70600 
anmelden und weitere Informationen zur Gesprächsrunde erhalten.

Ankündigungen

Trickbetrüger bei Grundrente 
aktiv
Am 1. Januar 2021 trat das 
Grundrentengesetz in Kraft. »Wir 
arbeiten derzeit auf Hochtouren und testen die Programmabläufe«, 
erklärt Gabriele Frenzer-Wolf, Geschäftsführerin der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg. Die ersten Bescheide 
zum neuen Grundrentenzuschlag können voraussichtlich ab Mitte 2021 
versandt werden, so Frenzer-Wolf. Genau diese Zeitlücke nutzen aber 
derzeit dreiste Trickbetrüger aus: Die DRV warnt deshalb vor täuschend echt 
wirkenden Briefen, die angeblich von der Rentenversicherung stammen 
und als »Fragebögen zur Grundrente« auch in Baden-Württemberg versandt 
wurden. Darin werden die Empfänger aufgefordert, ihre persönlichen Daten 
oder sogar die Bankverbindung preiszugeben, um den Grundrentenzuschlag 
zu erhalten.
»Die Grundrente ist keine eigenständige Rente«, betont die Geschäftsführerin 
der DRV Baden-Württemberg: »Sie wird als Zuschlag zur gesetzlichen 
Rente automatisch berechnet und ausgezahlt.« Es lägen bei der DRV 
auch alle notwendigen Informationen seitens der Rentnerinnen und 
Rentner vor, um einen Anspruch auf den Zuschlag zu prüfen. Ein Antrag 
für die Grundrente sei deshalb gar nicht notwendig, bekräftigt Frenzer-
Wolf. Sie ist als Geschäftsführerin bei der DRV Baden-Württemberg für 
die Gesetzesumsetzung zuständig. Auf keinen Fall sollten persönliche 
Informationen wie Kontodaten preisgegeben werden. Rentnerinnen 
und Rentner, die die Briefe der Trickbetrüger erhalten haben, sollen diese 
Schreiben bitte nicht beachten und nicht beantworten.
________________________________________________________

Warum Hospiz-Arbeit gerade 
jetzt so wichtig ist
Die Angst den letzten Weg alleine gehen zu 
müssen – in der aktuellen Krisenzeit noch größer 
als je zuvor. Kontaktbeschränkung, strenge 
Zutrittsregelungen zu Pflegeeinrichtungen und 
die Angst sich anzustecken, führen häufig zur 
Isolation. Der Ökumenische Hospiz-Dienst (ÖHD) 
in Trägerschaft des Caritasverbandes Bruchsal 
und der Diakonie versuchen alles in ihrer Macht stehende, um todkranke, 
sterbende und trauernde Menschen und deren Angehörige bestmöglich zu 
begleiten.
Gerade in dieser schwierigen Zeit ist Beistand, Nähe, Trost, Verbundenheit 

und Dasein besonders relevant für Bedürftige. Kleine Berührungen und 
Umarmungen können in schweren Zeiten viel Trost und Halt spenden. 
„Das fehlt uns allen. Wie schwer es wohl für todkranke, sterbende 
Menschen und deren Angehörige sein muss, kann man nur erahnen,“ so 
Koordinatorin Claudia Kraus. Ganz nach dem Motto Nähe ist keine Frage der 
Entfernung halten Claudia Kraus und ihre Kolleg*innen und ehrenamtliche 
Hospizbegleiter*innen telefonisch den Kontakt.
Eine schwere Zeit auch für die Angehörigen. Der tägliche Besuch im 
Pflegeheim oder Krankenhaus ist aktuell nicht wie gewohnt möglich. Daher 
brauchen auch Angehörige, die die Kontaktbeschränkungen nur schwer 
ertragen können, unsere Unterstützung und Halt.
Wenn auch Sie Beratung wünschen, melden Sie sich via Telefon 07251/ 8008 
58 oder per Mail an hospiz@hospiz-bruchsal.de

 
Parteien

Weingartener Bürgerbewegung
www.wbb-weingarten.de

Ihr Kontakt zur WBB:
Anfragen an die Gemeinderatsfraktion: 
fraktion@wbb-weingarten.de
Timo Martin (Fraktionsvorsitz - Tel.: 8339 - E-Mail: t.martin@wbb-weingarten.de)
Hans-Martin Flinspach (stellv. Fraktionsvorsitz - Tel.: 5327 - 
E-Mail: h.flinspach@wbb-weingarten.de)
Philipp Reichert (Tel.: 540841 - E-Mail: p.reichert@wbb-weingarten.de)
Marielle Reuter (Tel.: 558899 - E-Mail: m.reuter@wbb-weingarten.de)
-----
Vorstandschaft:
Lorenz Spohrer (Vorstandsvorsitzender - Tel.: 0151 651 272 28 - 
E-Mail: vorstand@wbb-weingarten.de)
-----
WBB Mitgliedschaft:
Sie haben kommunalpolitisches Interesse und sind an einer Mitarbeit inter-
essiert? Informationen zur Mitarbeit, Mitgliedschaft sowie unsere Haupt- und 
Beitragssatzung finden Sie auf der Homepage unter der Rubrik „Mitglied 
werden & Unterstützen“.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
-----
WBB im Internet und auf Facebook
Besuchen Sie unseren Internetauftritt unter wbb-weingarten.de oder 
unsere Facebook-Seite facebook.com/wbb.weingarten. Hier finden Sie 
regelmäßige Berichte, Stellungnahmen, Anträge und Positionen zu aktuellen 
Themen aus dem Gemeinderat.

CDU Weingarten

Sie haben Fragen oder Anregungen zur Kommunalpolitik?
Für Fragen oder Anregungen zu politischen Themen, selbstverständlich 
auch zur Europa-, Bundes- oder Landespolitik und zur Mitarbeit in der CDU 
Weingarten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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Besuchen Sie unsere Homepage für weitere Informationen:
www.cdu-weingarten.de
Auch auf Facebook sind wir vertreten:
www.facebook.com/CduWeingartenBaden/

CDU- Vorstand:
Nicolas Zippelius, Vorsitzender, Tel. 3830 oder cduweingarten@t-online.de
Dr. Andrea Friebel, Stellvertretende Vorsitzende, Tel. 55124
Michael Hoffmann, Stellvertretender Vorsitzender, Tel. 737840
Georg Busch, Schatzmeister, Tel. 609111
Andreas Sebold, Schriftführer, Tel. 55077

CDU- Gemeinderatsfraktion:
Gerhard Fritscher, Fraktionsvorsitzender, Tel. 3788
Dr. Andrea Friebel, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Tel. 55124
Jörg Kreuzinger, Tel. 1389
Nicolas Zippelius, Tel. 3830
CDU- Kreisrat
Klaus-Dieter Scholz, Tel. 2290 (klaus-dieter@scholz-wgt.de)

Grüne Liste
www.grünelisteweingarten.de

Die Jahreshauptversammlung der GRÜNEN LISTE WEINGARTEN findet 
am Donnerstag, den 11. Februar 2021 um 19:30 Uhr statt.
Aufgrund der Corona-Situation treffen wir uns dieses Jahr virtuell. Der 
Einwahllink kann beim 1. Vorsitzenden Axel Hammen angefordert 
werden.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3.  Berichte der Gemeinderäte, Karl-Ernst Hamsen, Sonja Güntner, Sonja 

Döbbelin und Petra Frankrone, aus der Gemeinderatsarbeit
4. Bericht der Kreisrätin, Monika Lauber, aus der Kreistagsarbeit
5. Bericht der Kassiererin
6. Bericht der Kassenprüferin
7. Aussprache über die Berichte
8. Entlastung des Vorstandes
9. Anträge
10. Sonstiges, Termine

Laut Satzung können Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung von jedem 
Mitglied bis drei Tage vor der Versammlung schriftlich beim 1. Vorsitzenden 
Axel Hammen eingereicht werden.
-
Handwerk nach Corona - wie geht es weiter? Digitaler Austausch am 
Mo., 8.02.2021 um 19:00 Uhr  
Wie es mit dem Handwerk nach Corona weitergehen kann, möchte Andrea 
Schwarz MdL und Martin Grath, selbständiger Bäckermeister und hand-
werkspolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion, diskutieren. Eine 
Anmeldung ist bis zum 7.02.2021 per Email an andrea.schwarz@gruene.
landtag-bw.de möglich. 
-
Gemeinderat
Folgende Gemeinderäte stehen als Ansprechpartner zur Verfügung:
Kalle Hamsen (Fraktionsvorsitz): Tel. 609699, 
karlernst.hamsen@gruene-liste-weingarten.de
Sonja Güntner: Tel. 0175/5272280, sonja.guentner@gruene-liste-weingarten.de
Petra Frankrone: Tel. 3057, petra.frankrone@gruene-liste-weingarten.de
Sonja Döbbelin: Tel. 608786, sonja.doebbelin@gruene-liste-weingarten.de
-
Kreistag
Bei Angelegenheiten des Landkreises können Sie sich gerne an unsere 
Kreisrätin Monika Lauber wenden:
Tel. 609710, monika.lauber@gruene-liste-weingarten.de
-
Land Baden-Württemberg 
Die BürgerInnensprechstunden der Landtagsabgeordneten unseres 
Wahlkreises Andrea Schwarz finden momentan in einem persönlichen 
Telefongespräch immer donnerstags zwischen 16 – 17 Uhr statt.
Um einen Termin zu vereinbaren, schreiben Sie bitte eine E-Mail an 
andrea.schwarz@gruene.landtag-bw.de

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit bei der GRÜNEN LISTE oder 
Anregungen haben, können Sie sich gerne an folgende Personen wenden:
- 1. Vorsitzender Axel Hammen, Tel. 0170/9264398, 
axel.hammen@gruene-liste-weingarten.de
- 2. Vorsitzender Frank Poller,  Tel. 9474225, 
frank.poller@gruene-liste-weingarten.de

SPD Weingarten
www.spd-weingarten-baden.de

Sie haben Fragen zu uns und unseren Zielen? Sie wollen unsere Arbeit 
tatkräftig unterstützen und gemeinsam mit uns gestalten? Dann sprechen 
Sie uns an – wir hören zu!

Ihre Ansprechpartner sind
aus dem Ortsverein:
- Uwe Presler, 1. Vorsitzender, Tel 0172-9000606 
(u.presler@spd-weingarten-baden.de)
- Violeta Collingro, stellv. Vorsitzende (v.collingro@spd-weingarten-baden.de)
- Julia Kolar, stellv. Vorsitzende (j.kolar@spd-weingarten-baden.de)
- Raphael Posselt, stellv. Vorsitzender (r.posselt@spd-weingarten-baden.de)

aus der Gemeinderatsfraktion:
- Wolfgang Wehowsky, Fraktionsvorsitzender, Tel 5580685 
(w.wehowsky@spd-weingarten-baden.de)
- Friederike Schmid, Gemeinderätin, Tel 1397 
(f.schmid@spd-weingarten-baden.de)
- Werner Burst, Gemeinderat, (w.burst@spd-weingarten-baden.de)

Weitere Informationen und Berichte finden sie auf unserer Homepage sowie 
Facebook und Instagram:
www.spd-weingarten-baden.de
https://www.facebook.com/SPDWeingartenBaden
https://www.instagram.com/spd_weingarten

FDP Weingarten

Wenn Sie Fragen zur Kommunalpolitik und zum Ortsverband haben, 
wenden Sie sich bitte an:

1. Vorsitzender Hans-Günther Lohr, Mobil: 0151-56066697 
E-Mail: lohr@fdp-weingarten.de
2. Vorsitzender Pierre Schmitt, Telefon: 55 82 364, 
E-Mail: schmitt@fdp-weingarten.de
Gemeinderat Klaus Holzmüller, Telefon: 70 63 30, 
E-Mail: klaus.holzmueller@gmx.de
Gemeinderätin Carolin Holzmüller, Telefon: 205 95 92, 
E-Mail: carolin.holzmueller@gmx.de
Gemeinderat Matthias Görner ,grgoerner@t-online.de
Weitere aktuelle Informationen zum FDP Ortsverband erhalten Sie auch 
im Internet unter:  www.fdp-weingarten.de

Vereine

Musikverein Weingarten
www.musikverein-weingarten.de

Probentermine der Orchester
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen ist der Probenbetrieb unserer 
Orchester vorläufig eingestellt. Die DirigentInnen informieren direkt über 
Online-Proben-Angebote.

Musikgarten - Musikalische Früherziehung 
– Blockflötenunterricht
Die Kurse unseres Musikgartens finden derzeit ebenfalls nicht statt
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Die Seite der Volkshochschule 

 
Unsere Kursplanungen sehen für 2021 eine flexible 
Justierung vor. Wir müssen abwarten, was alles laut Corona-
Verordnungen nach dem 14. Februar erlaubt sein wird. Ob es 
im Februar 2021 zu einer Situationsverbesserung kommt 
ist aus heutiger Sicht natürlich noch fraglich. Die 
nachfolgenden Starttermine für unsere Sportkurse sind 
daher unverbindlich! 
Auch wenn es abermals zu einer Verlängerung käme: 
Unsere Trainerinnen und Trainer warten gut vorbereitet auf das 
Ende vom aktuellen Lockdown. Die Kursstarts erfolgen direkt 
sobald die Corona-Verordnungen wieder Präsenzkurse 
zulassen. 
Hatha-Yoga Mo. 22.02.2021, 18:00 Uhr 
Hatha-Yoga Mo. 22.02.2021, 19:45 Uhr 
Hatha-Yoga Di. 23.02.2021, 17:00 Uhr 
Hatha-Yoga Di. 23.02.2021, 19:30 Uhr 
Hatha-Yoga Mi. 24.02.2021, 09:30 Uhr 
Hatha-Yoga Do. 25.02.2021, 09:30 Uhr 
Hatha-Yoga Do. 25.02.2021, 19:30 Uhr 
Hatha-Yoga, Vinyasa-Stil Mo. 22.02.2021, 19:30 Uhr 
ZUMBA ® Fitness Mo. 22.02.2021, 19:30 Uhr 
ZUMBA ® Fitness Mi. 24.02.2021, 19:00 Uhr 
Fitness, Workout, Trends Di. 23.02.2021, 19:15 Uhr 
Fitness, Workout, Trends Do. 25.02.2021, 18:30 Uhr 
Fit für die Sommerfigur Do. 25.02.2021, 19:30 Uhr 
XCO Shape ® Training Mo. 22.02.2021, 18:00 Uhr 
Flexi-Bar ® Di. 23.02.2021, 18:00 Uhr 
Flexi-Bar ® Do. 25.02.2021, 09:00 Uhr 
Senior mobil Mi. 24.02.2021, 10:30 Uhr 
Pilates Anfänger Mi. 24.02.2021, 17:20 Uhr 
Pilates Mittelstufe Mi. 24.02.2021, 18:25 Uhr 
Faszien und Tiefenmuskulatur Mi. 24.02.2021, 19:30 Uhr 
 
 

Mit dem Winzer durch das Jahr 
Lehrgang in Kooperation mit der 
Weinmanufaktur Weingarten. 
An acht Samstagen wird am Weinbau 
interessierten Menschen der gesamte Zyklus 
der Arbeiten eines Winzers vorgeführt. Anhand 
eines alten Weinbergs, einer Junganlage und 
einer Neupflanzung werden alle Arbeiten vom 
Pflanzen bis zur Rodung gezeigt. Jeder Tag ist 

gegliedert in einen Theorieteil und praktische Arbeit im Weinberg. 
Anschließend gibt es eine kleine Weinprobe/Vesper 
(Verkostungspauschale!) zum Austausch mit Erklärung zum jeweiligen 
Wein. Die Kosten für diesen Lehrgang betragen: 160,00 € Gebühr und 
56 € Verkostungspauschale. 
Samstag, 27.02.2021, 14:00 Uhr, 8 Termine, 216,00 €. 
Weinmanufaktur Weingarten, Kirchbergstraße 17. 
www.vhs-karlsruhe-land.de/G190H307WN 
 
 
 
Eine Auswahl unserer Online-Kurse finden Sie unter dem Link: 
 

www.vhs-karlsruhe-land.de/online-kurse 
 

                  VOLKSHOCHSCHULE 
                  im Landkreis Karlsruhe e.V.  
                      … eine Einrichtung Ihrer Gemeinde  
 
Außenstelle Weingarten 
Leitung, Information und Anmeldung:  
Birgit und Achim Schäfer, Am Bildhäusle 9, 76356 Weingarten 
Telefon (AB): 0 72 44 / 73 71 18 
e-Mail: vhs-weingarten@web.de 
Internet: www.vhs-karlsruhe-land.de/weingarten 
 
 
Fit mit dem Flexi-Bar ®          Sandra Bender 
Durch das Training mit dem Flexi-Bar® werden neben der 
Tiefenmuskulatur auch die Problemzonen wie Bauch, Beine und Po 
gestrafft, Brust sowie Trizeps trainiert und langfristig der Stoffwechsel 
erhöht. Durch die Schwingung mit dem Swingstick werden spürbar 
Fliehkräfte freigesetzt, die der Körper auszugleichen versucht. Dafür 
müssen die verborgensten Muskelfasern aktiviert werden. Speziell 
entwickelte Übungen verbessern die Körperhaltung und stärken die 
Rückenmuskulatur. Ein hocheffektives und zugleich schonendes 
Training.       Fragen zum Kurs beantwortet gerne Frau Bender, 
Telefon 01 76 / 30 53 55 85 
Voraussichtlich ab Dienstag, 23.02.2021, 18:00 Uhr, 
5 Termine, 24,10 €.            Kursstart sobald die Corona-
Verordnung wieder Präsenz-kurse zulässt. 
www.vhs-karlsruhe-land.de/G302H273WN 
 
XCO Shape ® Training       Sabine Holzinger 
Voraussichtlich ab Montag, 22.02.2021, 18:00 Uhr, 
8 Termine, 49,20 €.           Kursstart sobald die Corona-
Verordnung wieder Präsenzkurse zulässt. 
www.vhs-karlsruhe-land.de/G302H293WN 
 
Fit für die Sommerfigur    Sandra Bender 
Nach einer kurzen Aufwärmphase, in der Sie das Herz-
Kreislauf-System auf Trab bringen, werden durch gezieltes 
Bauch-Beine-Po-Training die Problemzonen speziell trainiert. 
Intensive Übungen helfen, die Figur zu formen und zu straffen. 
Von motivierender und powervoller Musik unterstützt, wird der 
Kurs zu einem dynamischen und effektiven Workout. 
Fragen zum Kurs beantwortet gerne Frau Bender, Telefon: 
01 76 / 30 53 55 85 
Voraussichtlich ab Donnerstag, 25.02.2021, 19:30 Uhr, 5 Termine, 
24,10 €. Kursstart sobald die Corona-Verordnung wieder Präsenz-
kurse zulässt. 
www.vhs-karlsruhe-land.de/G302H267WN 
 
                                                                                                Anita Willy 
                                               Zumba® ist ein ausdrucksstarkes und 
                                               spannendes Fitnessprogramm, bei dem 
                                               man sich tanzend fit halten kann und 
noch eine Menge Spaß dabei hat. Es wird nach lateinamerikanischen 
Rhythmen wie Salsa, Merengue, Samba oder Reggaeton getanzt. 
Zumba® verbindet Elemente von Aerobic, Intervalltraining sowie 
Krafttraining, um bestmögliche Ergebnisse in Bezug auf Kalorien-
verbrennung, Ausdauer, Formung und Straffung der Figur zu 
erreichen. 
Für Zumba® sind keine Vorkenntnisse notwendig. Sie bestimmen 
selbst die Ausführung und Intensität der einzelnen Bewegungen. Man 
muss nicht tanzen können, das Wichtigste ist, sich zur Musik zu 
bewegen und Spaß daran zu haben. Fragen zu den Kursen 
beantwortet gerne Frau Willy, Telefon 01 59 / 01 63 52 99. 
Montag, 22.02.2021, 19:30 Uhr 
www.vhs-karlsruhe-land.de/G302H241WN 
Mittwoch, 24.02.2021, 19:00 Uhr 
www.vhs-karlsruhe-land.de/G302H242WN 
 
Die Kochkurse für Kids sind in Vorbereitung: 
 

Küchenhelden - Kochkurs für Mädchen und Jungs (12 - 15 J.) 
Nachtisch geht immer 
Mittwoch, 08.05.2021, 10:00 Uhr 
www.vhs-karlsruhe-land.de/G837H005WN 
 

Küchenstrolche - Kochkurs für Mädchen und Jungs (9 - 11 J.) 
Überraschungsmenü 
Samstag, 12.06.2021, 10:00 Uhr 
www.vhs-karlsruhe-land.de/G837H006WN 

Aus aktuellem Anlass zu Corona: 
Bedingt durch den aktuellen Lockdown ist der 
gesamte Kursbetrieb unserer vhs unterbrochen! 

 
Diese Regelung gilt aktuell 

bis zum 14.02.2021. 
Vom 15.02.21 bis 21.02.2021 sind Faschingsferien. 

In jener Woche findet kein Schulbetrieb statt. 
Bei neuen Erkenntnissen werden wir die weitere 
Vorgehensweise mit Ihnen abstimmen und über die 
Möglichkeit von Nachholterminen bzw. wo erforderlich 
Gutschriften / Erstattungen von bereits bezahlten 
Teilnahmegebühren entscheiden. 

Siehe auch:  www.vhs-karlsruhe-land.de 
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Gesangverein Frohsinn
www.frohsinn-weingarten.de

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Vereinsmitglieder,
auch wenn wir aktuell nicht singen können, hoffen wir doch, dass unsere 
vielfältigen Aktivitäten bald wieder möglich sind. Wir hoffen, dass es allen 
gut geht, und freuen uns darauf, wieder gemeinsam singen und feiern 
zu können. Aktuelle Informationen veröffentlichen wir auch auf unserer 
Vereinshomepage www.frohsinn-weingarten.de.

Da auch während der Corona-Pandemie Fixkosten anfallen, sind wir 
weiterhin auf die Vereinsbeiträge angewiesen. Daher verweisen wir auf den 
nachfolgenden Hinweis unseres Kassiers.

Einzug der Mitgliedsbeiträge
Ende Februar 2021 steht der Einzug der Mitgliedsbeiträge für 2021 an. Falls 
sich seit dem letzten Einzug der Beiträge eure Bankverbindung geändert 
hat, bitten wir, dies unserer Schriftführerin Ursula Russel per E-Mail (froh-
sinn-weingarten@web.de) oder per Brief (Gartenstraße 1, 76356 Weingarten) 
mitzuteilen. Vielen Dank!

Gesangverein Liederkranz
www.liederkranz-weingarten.de

Probenzeiten der Gesangsgruppen
www.liederkranz-weingarten.de

Men in Mood 
Derzeit bis auf Weiteres kein Probenbetrieb

Swinging Voices 
Online-Gesamtprobe mit Gerda jeweils Mittwoch ab 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr. 
Bitte achtet auf die jeweils aktuelle Mail des Chorausschusses.

Women for Vocals
Online-Probe mit Gerda wie vor den Ferien jeweils Montag 20.00 Uhr

Frauen- und Männerchor 
Derzeit bis auf Weiteres kein Probenbetrieb

DRK Ortsverein Weingarten
www.drk-weingarten.de

Blutspende
Die Corona-Pandemie macht vor dem weiter hohen Bedarf an Blutkonserven 
keinen Halt. Daher finden die Blutspendeveranstaltungen unter einem 
entsprechend hohen Sicherheitsstandard weiterhin statt. Der DRK 
Blutspendedienst hat hierzu ein Sicherheits- und Hygienekonzept entwi-
ckelt, wie wir ohne eine weitere Gefährdung die Blutspendeveranstaltungen 
stattfinden lassen können.

Die nächste Blutspendeveranstaltung wird am Mittwoch, den 10.03. 
zwischen 14:30 und 19:30 Uhr in der Walzbachhalle in Weingarten stattfinden. 
Sie müssen sich hierzu vorher für ein bestimmtes Zeitfenster anmelden. Die 
Anmeldung können Sie auf der Seite des Blutspendedienstes www.blut-
spende.de tätigen. Ohne Anmeldung ist eine Blutspende nicht möglich. Sie 
finden auch auf der Seite des Blutspendedienstes weiterführende Hinweise.

Helfen Sie Leben retten, gerade in diesen Zeiten!

Die Blutspenden im Jahr 2021 in Weingarten sind derzeit wie folgt geplant:
10.03.
04.08.
06.10.
29.12.

Die Blutspenden finden jeweils von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr in der 
Walzbachhalle statt. Bitte bedenken Sie, dass Sie sich vorab auf www.blut-
spende.de einen Zeitslot reservieren müssen.

DLRG Ortsgruppe Weingarten
www.dlrg-weingarten.de

Großes Interesse am Online-Infoabend über den Zentralen 
Wasserrettungsdienst Küste (ZWRD-K)
Jedes Jahr nehmen mehrere Mitglieder unserer DLRG-Ortsgruppe mit 
großer Begeisterung am Zentralen Wasserrettungsdienst Küste (ZWRD-K) 
teil und sorgen dabei in der Sommersaison an der Nord- oder Ostsee für 
die Sicherheit der dortigen Badegäste. Um auch die jungen Nachwuchs-
Rettungsschwimmer für den Einsatz an der Küste zu begeistern, fand am 
25.01.2021 ein Online-Infoabend statt.
Die Organisatoren Chris Gotter und Jonas Ludwig informierten die ca. 
12 interessierten Jugendlichen über die Teilnahmevoraussetzungen, die 
Bewerbung, den Stationsalltag und den Wachdienst in Corona-Zeiten. 
Mit Unterstützung unseres langjährigen Küstengängers Markus Kellhofer 
berichteten sie ausführlich von den eigenen Erfahrungen im ZWRD-K. Dabei 
wurden auch verschiedene Bild- und Filmbeiträge gezeigt, die den Alltag im 
Rettungsdienst verdeutlichten. Die Veranstalter freuen sich sehr über das 
positive Feedback und das große Interesse der Rettungschwimmer!

Hast du Interesse oder weitere Fragen? Dann besuche die Website des 
ZWRD-K oder schreibe eine E-Mail an zwrdk@weingarten-baden.dlrg.de. 
Gerne kannst Du auch Chris Gotter oder Jonas Ludwig direkt ansprechen. 
Die Kontaktdaten sind auf der Webseite der Ortsgruppe hinterlegt. Wir 
unterstützen gerne bei der Stationsauswahl, der Bewerbung oder sonstigen 
aufkommenden Fragen.

Sportnachrichten

Fußballvereinigung 1906 e.V. Weingarten
www.fvgg-weingarten.de

Weiterhin kein Trainingsbetrieb
In den letzten Tagen wurde an Offizielle des Vereins vermehrt heran-
getragen, dass auf einzelnen Fußballplätzen in der Region wieder Jugend-
Fußballtraining stattfinden würde. Details hierzu wollen wir weder wieder-
geben noch kommentieren.
Für die FVgg Weingarten stellt sich die aktuelle Situation bezüglich 
Fußballtraining eindeutig dar:

-  Zu den „weitläufigen (Sport-) Anlagen“ gehören per Definition der 
Gemeinde zwar Tennis- oder Golfplätze, aber keine Fußballplätze.

-  Fußballplätze in Weingarten sind demnach für den Publikumsverkehr 
geschlossen (analog Fitnessstudios oder Schwimmbäder).

Es fällt uns allen schwer, weiterhin auf unseren Sport zu verzichten. Aktuell 
gibt es hier von Seiten des Vereins aber keinen Handlungsspielraum. Wir 
werden die weitere Entwicklung natürlich sehr genau beobachten und euch 
sofort informieren, wenn sich etwas ändern sollte.

Rettungsschwimmer des ZWRD-K
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Schützenverein Weingarten
www.svweingarten.com

Schießbetrieb bleibt weiter eingestellt
Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns bis mindestens Mitte Februar 
und der Anordnung, dass Sportstätten geschlossen bleiben müssen, 
bleibt der Schießbetrieb beim Schützenverein Weingarten bis auf weiteres 
eingestellt.
Wir hoffen, dass die beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung, 
sowie der Corona-Impfstart schnell die erhoffte Wirkung zeigt, damit wir 
unseren geliebten Schießsport bald wieder ausüben können. Sobald es 
die Verordnungen wieder zulassen, sind wir bereit. Über einen Doodle-Link 
werden dann wieder Zeitfenster für Trainingseinheiten buchbar sein.

Anmeldung Ranglistenschießen Kleinkaliber-Liegend
Der Sportschützenkreis 11 Bruchsal plant derzeit die Durchführung des 
Ranglistenschießens Kleinkaliber liegend.
Das Ranglistenschießen ist ein offener Wettbewerb mit insgesamt sieben 
Wettkämpfen, von denen die vier besten in die Wertung gelangen und kann 
im Halbprogramm (30 Schuss) oder Vollprogramm (60 Schuss) geschossen 
werden.
Anmeldungen hierzu sind ab sofort bei HSL Angelika Knoll Tel. 07244/1420 
oder hsl@svweingarten.com möglich.

Bogenschießen: ein vielseitiger Sport für die ganze Familie
Wie archäologische Funde 
belegen, wurde mit Pfeil 
und Bogen bereits vor 
über 14.000 Jahren 
geschossen. Damals 
diente der Gebrauch 
ausschließlich der Jagd 
und dem Kampf und 
war somit überlebens-
wichtig. Im Laufe der Zeit 
hat sich Bogenschießen 
jedoch zu einer richtigen 
H i g h t e c h s p o r t a r t 
entwickelt und zählt 
heute zu den ältesten 
Brauchtümer der 
Menschheitsgeschichte.
Unabhängig von 
Größe, Statur, Alter 
und Geschlecht ist Bogenschießen ein überaus vielseitiger Sport für die 
ganze Familie, macht riesen Spaß und ist zudem ein guter Ausgleich zum 
Alltagsstress. Mit dem Wechselspiel von Anspannung und Entspannung 
wird die gesamte Muskulatur beansprucht. Dabei greifen viele kleine 
Abläufe ineinander, fördern Geist und Seele und tragen somit zum inneren 
Gleichgewicht bei.
Das Prinzip des Bogenschießens ist recht einfach und beruht auf einem elas-
tischen Stab (Bogen), der mit einer Bogensehne gespannt wird. Durch das 
Anspannen der Sehne wirkt der Bogen wie eine Feder und es wird Energie 
aufgebaut, die sich beim Lösen der Sehne als Bewegungsenergie des Pfeils 
frei setzt. Je stärker die Spannkraft des Bogens und je länger der Auszug der 
Sehne ist, desto schneller, weiter, gradliniger und durchschlagskräftiger fliegt 
der Pfeil.
Bei uns im Schützenverein Weingarten kann man erst seit einigen Jahren, je 
nach Saison im Freien (Sommer) oder in der Halle (Winter), Bogenschießen. 
Distanzen von bis zu 70 m sind im Freien möglich und fordern den 
Bogenschützen dabei so einiges an Kondition ab, denn nach jeder 
Schussserie müssen die Pfeile ja schließlich auch wieder geholt werden. In 
der Halle schießt man dagegen auf 18 m. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass 
das Bogenschießen in der Halle einfacher ist, da man ja schließlich auf eine 
kürzere Distanz schießt. Nein, entsprechend der Distanz sind natürlich auch 
die Zielauflagen kleiner und auch das Umfeld kann als störender empfunden 
werden.
Beide Varianten haben jedoch eins gemeinsam. Geschossen wird jeweils von 
einer Schießlinie auf Zielauflagen. Die Entfernung, die Größe der Auflage 
und die Anzahl der Pfeile variiert dabei je nach Disziplin und Altersklasse. 
Erfahrene Schießleiter sorgen zudem mit den Kommandos „Pfeil frei“ und 
„Pfeil holen“ für einen geregelten und sicheren Schießablauf.
Die Weingartner Bogenschützen sind sportlich sehr aktiv und erfolgreich. 
Viele Kreis- und Landesmeistertitel sowie mehrere Landesrekorde gehen 

mittlerweile auf ihr Konto. Kein Turnier in Nah und Fern ist vor ihnen sicher 
und so nehmen sie auch weite Wege auf sich, um ihrem geliebten Sport 
frönen zu können. Sie krönen zudem jedes Jahr eine neue Königsfamilie und 
leben die Kameradschaft, wobei der Spaß und die Geselligkeit garantiert 
nicht zu kurz kommen.
Welche Bogenarten bei uns geschossen werden können, welche Ausrüstung 
man zum Bogenschießen braucht sowie weitere Infos und Wissenswertes 
zum Bogenschießen finden Sie auf unserer Homepage www.svweingarten.
com.

Alle ins Gold heißt es bei den Bogenschützen

DAS INSTITUT IHRES VERTRAUENS

Wir stehen Ihnen Tag und Nacht
mit Rat und Tat zur Seite,

denn wir fühlen uns verantwortlich
für einen würdevollen Abschied.
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